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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

Gegen den Widerstand der Linken überwies der Nationalrat eine Motion Joder (svp, BE)
für eine Verschärfung des Strafrahmens für vorsätzlich begangene Körperverletzung
(Mo. 08.3131). Der Bundesrat hatte vergeblich darauf hingewiesen, dass der Strafrahmen
für schwere Körperverletzung mit Strafen von minimal 180 Tagessätzen Geldstrafe bis zu
maximal zehn Jahren Freiheitsentzug eigentlich gross genug sei, von den Gerichten
aber nicht immer ausgeschöpft werde. Gerade bei Gewalt- und Sexualdelikten würden
gemäss Bundesrat nur selten die strengst möglichen Strafen ausgesprochen. Eine
Motion Fiala (fdp, ZH) für eine Verschärfung des Strafrahmens für Kinderpornografie
(Mo. 08.3609) wurde von der Regierung mit dem selben Argument bekämpft und vom
Nationalrat angenommen. Der Nationalrat überwies in der Folge ein Postulat Jositsch
(sp, ZH) (Po. 09.3366), das vom Bundesrat einen Bericht darüber verlangt, ob die
Gerichte den vom Gesetzgeber vorgesehenen Strafrahmen effektiv ausnutzen.
Gewalttaten mit schweren Körperverletzungen oder gar Todesfolgen sind in den letzten
Jahren oft von Jugendlichen begangen worden. Eine Motion Schlüer (svp, ZH) (Mo.
09.3314), der bei derartigen Fällen die Altersgrenze für die Beurteilung nach dem
Jugendstrafrecht vom vollendeten 19. auf das 16. Altersjahr senken wollte, scheiterte
jedoch mit 69 zu 114 Stimmen im Nationalrat. Nicht besser ging es einer analogen
Motion Reimann (svp, AG) (Mo. 09.3733) im Ständerat. Der Bundesrat hatte auch diese
beiden Vorstösse zur Ablehnung beantragt. Seine Ansicht begründete er u.a. auch in
seiner Antwort auf eine Interpellation Rickli (svp, ZH) (Ip. 09.3784). Eine Debatte über
die ungenügende Ausschöpfung des Strafrahmens durch die Gerichte fand auch in den
Medien statt. 1

MOTION
DATUM: 03.06.2009
HANS HIRTER

Da die Ermittlungen bei grossen Wirtschaftsdelikten oft sehr umfangreich, komplex
und damit zeitraubend sind, beantragte Nationalrat Jositsch (sp, ZH) mit einer Motion
eine Verlängerung der Verjährungsfristen für derartige Delikte, damit ein Strafprozess
überhaupt durchgeführt werden kann. Mit dem Einverständnis des Bundesrates
überwiesen beide Parlamentskammern den Vorstoss. 2

MOTION
DATUM: 10.12.2009
HANS HIRTER

Im Anschluss an die Motionen Jositsch (sp, ZH) (08.3806) und Janiak (sp, BL) (08.3930),
welche die Verlängerung der Verjährungsfristen bei Wirtschaftsdelikten forderten, gab
der Bundesrat eine Änderung des StGB in die Vernehmlassung. Der Vorentwurf sieht
nicht eine spezielle Verjährungsfrist für Wirtschaftsdelikte vor, sondern will die
Verjährungsfrist je nach Tatschwere erhöhen. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.2011
NADJA ACKERMANN

Um Straftaten aufzuklären, werden oft Polizeibeamte in das kriminelle Umfeld
eingeschleust. Solche als verdeckte Ermittlungen bezeichnete Massnahmen waren bis
zum Inkrafttreten der Strafprozessordnung 2011 im Bundesgesetz über verdeckte
Ermittlungen (BVE) geregelt. In seiner ständigen Praxis hielt das Bundesgericht fest,
dass nur verdeckte Ermittlungen von gewisser Intensität und Dauer unter diese
Regelungen fielen, einfache Lügen oder einfache Scheinkäufe jedoch keine gerichtliche
Bewilligung bräuchten. 2008 änderte das Bundesgericht seine Meinung und stellte
fortan jede verdeckte Ermittlung unter die Regelung des BVE (6B 777/2007 Erw. 3.6.4).
Diese Praxisänderung konnte nicht mehr in die neue Strafprozessordnung
aufgenommen werden. Damit ergab sich, dass für die präventive verdeckte Ermittlung
und für selbstständige, polizeiliche verdeckte Ermittlung seit dem Inkrafttreten der
Strafprozessordnung keine gesetzliche Grundlage mehr im Bundesrecht bestand.
Scheinkäufe der Polizei im Drogenkleinhandel waren so fortan nicht mehr möglich. Um
diese Lücke zu beheben, reichte Nationalrat Jositsch (sp, ZH) 2008 eine
parlamentarische Initiative ein, welche die Wiedereinführung der engen Definition von
verdeckten Ermittlungen in der Strafprozessordnung fordert. Nach der Zustimmung
beider Rechtskommissionen (RK-NR und RK-SR) erarbeitete die Rechtskommission des
Nationalrates einen Entwurf zu einem Bundesgesetz über die verdeckte Ermittlung und
Fahndung. Dieser Entwurf sieht vor, dass der Begriff der verdeckten Ermittlung nur

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.12.2012
NADJA ACKERMANN
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noch jene Ermittlungshandlungen erfasst, bei denen Angehörige der Polizei nicht als
solche erkennbar sind und im Rahmen eines auf längere Dauer angelegten Einsatzes,
unter Verwendung einer durch falsche Urkunden abgesicherten Identität, in ein
kriminelles Milieu einzudringen versuchen, um besonders schwere Straftaten
aufzuklären. Massnahmen von minderer Art sollen neu als verdeckte Fahndungen
bezeichnet und separat in der Strafprozessordnung geregelt werden. Nicht geregelt
werden jedoch weiterhin die präventiven verdeckten Ermittlungen, da diese unter das
Polizeirecht und somit in den Kompetenzbereich der Kantone fallen. Die vom Bundesrat
beantragte Änderung, dass nicht nur aktives, sondern auch passives, täuschendes
Verhalten unter die neue Regelung fallen sollte, wurde von beiden Kammern
angenommen und das Gesetz in der Wintersession von beiden Räten einstimmig
verabschiedet. 4

Die beiden überwiesenen, inhaltlich identischen und auf das Grounding der Swissair
zurückgehenden Motionen Jositsch (sp, ZH) (08.3806) und Janiak (sp, BL) (08.3930)
verlangten eine Verlängerung der Verjährungsfristen bei Wirtschaftsdelikten. Weil in
den Vorstössen „Wirtschaftsdelikte“ nicht genauer definiert wurde, schlug der
Bundesrat eine allgemeine Verlängerung der Verjährungsfristen von sieben auf zehn
Jahre bei schwersten Vergehen, für die im Gesetz die Höchststrafe von drei Jahren
Freiheitsstrafe verhängt werden kann, vor. Dadurch sollte die Strafbehörde mehr Zeit
bei der Strafverfolgung erhalten. Im Ständerat wurden die vorgeschlagenen Änderungen
im StGB und im Militärstrafgesetz ohne Gegenstimme angenommen. Im Sommer
stimmte auch der Nationalrat mit 102 zu 78 Stimmen der Verlängerung der
Verfolgungsverjährung zu, wobei die Vorlage von der SVP und der FDP, die keinen
Handlungsbedarf sahen, bekämpft wurde. Die beiden Motionen wurden folglich
abgeschrieben. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.06.2013
NADJA ACKERMANN

Keinen Erfolg hatte eine auf eine Erhöhung des Rechtsschutzes abzielende
parlamentarische Initiative Jositsch (sp, ZH). Der Vorstoss forderte, dass die Erfordernis
der Arglist beim Betrugstatbestand, welche dem Opfer eine Eigenverantwortung
auferlegt, eingeschränkt wird. Damit sollten schwächere Personen besser vor Betrügern
geschützt werden. Der Nationalrat sah jedoch mit Ausnahme der SP keinen
Handlungsbedarf und gab der Initiative keine Folge. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.09.2013
NADJA ACKERMANN

Das abgekürzte Verfahren, bei dem sich die Staatsanwaltschaft und der Beschuldigte
auf einen Urteilsvorschlag einigen können, bleibt bestehen. Der Nationalrat sprach sich
mit der Ablehnung einer parlamentarischen Initiative Jositsch (sp, ZH) gegen die
Abschaffung des 2011 eingeführten Verfahrens aus. Zwar sei es möglich, dass das
Verfahren mehr zur Anwendung komme, als der Gesetzgeber beabsichtigt hatte.
Dennoch würden die Vorteile die Nachteile überwiegen. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.12.2013
NADJA ACKERMANN

Im Mai 2014 wurde die 2009 von der Marche Blanche lancierte und 2011 zustande
gekommene Volksinitiative „Pädophile sollen nicht mehr mit Kindern arbeiten dürfen“
von 63,5% der Stimmbevölkerung bei einer Stimmbeteiligung von 54,9% angenommen.
Über hundert Mitglieder zählte das überparteiliche Pro-Komitee „Pädophile sollen nicht
mehr mit Kindern arbeiten dürfen“. Unter den Vertretern aus der BDP, CVP, FDP, SVP,
MCG, Lega und EDU befanden sich auch bekannte Politikerinnen und Politiker, wie etwa
Oskar Freysinger (svp, VS), Natalie Simone Rickli (svp, ZH) und Thomas Minder (parteilos,
SH). Ausgehend von der Ansicht, dass der vom Bundesrat ausgearbeitete und vom
Parlament 2013 verabschiedete indirekte Gegenvorschlag zu wenig weit gehe, um Opfer
vor Wiederholungstätern zu schützen, eröffnete das Komitee am 25. März den
Abstimmungskampf.

Ihm stand das Contra-Komitee „Nein zur Pädophilie-Initiative“ gegenüber, welches sich
erst kurz zuvor formiert hatte und von Andrea Caroni geleitet wurde. Obwohl alle
Parteien ausser der SVP die Nein-Parole herausgegeben hatten, wurde das Nein-
Komitee erst spät aktiv. Das aus Mitte-Links-Parlamentariern zusammengesetzte
Komitee stellte sich hinter den indirekten Gegenvorschlag und kritisierte die Initiative
aus dieser Perspektive als überflüssig, unvollständig und unverhältnismässig: Seiner
Meinung nach biete das Bundesgesetz über das Tätigkeitsverbot und das Kontakt- und
Rayonverbot einen umfassenderen Schutz der Kinder und wahre gleichzeitig den

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 18.05.2014
NADJA ACKERMANN
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Rechtsstaat. Auch der Bundesrat empfahl die Volksinitiative zur Ablehnung. Das
Parlament konnte sich bis zum Schluss nicht auf eine Abstimmungsempfehlung einigen.

Der Abstimmungskampf drehte sich folglich nicht um die Frage, ob Kinder vor sexuellen
Übergriffen geschützt werden sollten, sondern durch welche Regelung dies geschehen
sollte. Da es sich beim Kindsmissbrauch um ein emotionales Thema handelt, hatten die
Gegner der Initiative mit ihren Argumenten der Rechtsstaatlichkeit und der
Verhältnismässigkeit einen schweren Stand. Hinzu kam, dass dem Gegnerkomitee kaum
finanzielle Mittel zur Verfügung standen und es sich auf eine Website und eine
Pressekonferenz beschränken musste. So trug am Schluss das Pro-Komitee, welches
mit seinen Teddybär-Plakaten und -Inseraten aktiv auftrat, den klaren Sieg davon. Es
nützte auch nichts, dass der Bundesrat kurz vor der Abstimmung den Gegenvorschlag
per 1. Januar 2015 in Kraft setzte.

Die grösste Zustimmung fand die Initiative in der Romandie (FR 68,8%, VD 68,7%, VS
74,3%, NE 70%, GE, 73,6%, JU 71,5%) und im Tessin (83%). Am wenigsten Ja-Stimmen
bekam das Anliegen im Heimatkanton von Andrea Caroni (AR 55%).

Abstimmung vom 18. Mai 2014

Beteiligung: 54,9%
Ja: 1'818'658 (63,5%) / 20 6/2 Stände
Nein: 1'044'753 (36,5%) / 0 Stände

Parolen:
– Ja: BDP (1*), JCVP, SVP, EDU, MCR/MCG.
– Nein: CVP (10*), FDP (6*), SP, CSP, EVP, GLP (3*), Grüne (2*); LCH, SAJV, SGB,
Travail.Suisse, VPOD, Jungwacht Blauring Schweiz, Pfadibewegung Schweiz, SATUS
Schweiz, Stiftung Kinderschutz Schweiz.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Die Vox-Analyse ergab, dass es zwar durchaus einen klaren Konfliktgraben zwischen
linken Gegnern und rechten Befürwortern gab. Schliesslich gab aber vor allem die
persönliche Bedeutung der Vorlage den Ausschlag, wobei das Argument „Der Schutz des
Kindes steht über allem“ überwog. Insgesamt waren die Stimmbürger gut über die
Vorlage informiert und ihre Stimmmotivation spiegelte im Wesentlichen die Argumente
der Abstimmungskomitees wieder. Dennoch schien vielen nicht klar gewesen zu sein,
dass es neben der vorgelegten Initiative auch einen indirekten Gegenvorschlag in der
Form eines Gesetzes gab.

Nach der Abstimmung stand das Parlament ein weiteres Mal vor der schwierigen
Aufgabe, eine neue Verfassungsbestimmung umsetzen zu müssen, die einer anderen
Bestimmung der Bundesverfassung – dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit –
widerspricht. Noch im Berichtsjahr wollte die Justizministerin einen Entwurf in Form
einer Änderung des Bundesgesetzes über das Tätigkeitsverbot und das Kontakt- und
Rayonverbot in die Vernehmlassung schicken. 8

Das Unmittelbarkeitsprinzip im Strafverfahren wird nicht gestärkt. Der Nationalrat gab
in der Wintersession einer entsprechenden parlamentarischen Initiative Jositsch (sp,
ZH) mit 103 zu 75 Stimmen keine Folge. Der Initiant hatte verlangt, dass bei schweren
Fällen die wichtigsten Beweise nicht im Untersuchungsverfahren, sondern in der
Hauptverhandlung abgenommen würden. Die grosse Kammer entschied sich jedoch mit
Blick auf die anstehende Revision der Strafprozessordnung, Zurückhaltung zu üben. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.12.2014
NADJA ACKERMANN

Mit seiner Motion «Für ein modernes Verwaltungsstrafrecht» forderte Andrea Caroni
(fdp, AR) den Bundesrat auf, das aus den 1970er-Jahren stammende
Verwaltungsstrafrecht zu revidieren. Ob dies mittels einer Totalrevision des geltenden
Bundesgesetzes über das Verwaltungsstrafverfahren oder durch Ergänzung des
Strafgesetzbuches und der Strafprozessordung geschehen soll, liess der Motionär offen.
Aufgrund der Rechtsentwicklung und insbesondere der Einführung einer modernen
Strafprozessordnung im Jahr 2011 erachtete der Bundesrat die Revision als angezeigt
und empfahl die Motion zur Annahme. Der Nationalrat folgte dieser Empfehlung und

MOTION
DATUM: 24.09.2015
KARIN FRICK
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nahm den Vorstoss in der Frühjahrssession 2015 diskussionslos an. In der Herbstsession
war auch der Ständerat der Ansicht, dass Handlungsbedarf bestehe und stimmte dem
Anliegen zu, wie es ihm seine Rechtskommission einstimmig beantragt hatte.
Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga fügte an, dass der Bundesrat das
Verwaltungsstrafrecht weiterhin in einem eigenständigen Erlass regeln wolle und er
somit bei der Umsetzung der Motion die Totalrevision des bestehenden Gesetzes
bevorzuge. 10

Die geltende Rechtslage lässt Angehörige von Opfern, die durch eine Straftat ums Leben
gekommen sind, nur dann als Privatkläger auftreten, wenn sie Zivilklage gegen die
beschuldigte Person erheben. Kann gegen die beschuldigte Person keine Zivilklage
erhoben werden, beispielsweise gegen medizinisches Personal öffentlicher Spitäler,
können die Angehörigen der verstorbenen Person keine unmittelbare Verletzung ihrer
eigenen geistigen, körperlichen oder sexuellen Integrität geltend machen (Pa.Iv. 12.463).
Auch bei einem überlebenden Opfer sei nicht klar, ob dieses im Prozess als Partei
auftreten könne, selbst wenn es gegen die beschuldigte Person keine zivilrechtlichen
Ansprüche geltend machen kann (Pa.Iv. 12.492). Zur Beseitigung dieser Ungleichheiten
und Unklarheiten betreffend die Privatklägerschaft im Strafprozess hatte Mauro Poggia
(mcg, GE) im Jahr 2012 zwei parlamentarische Initiativen zu entsprechenden
Anpassungen der Strafprozessordnung eingereicht.

Auch Daniel Jositsch (sp, ZH) wollte mit zwei im gleichen Jahr eingereichten
parlamentarischen Initiativen die Strafprozessordung ändern. Zum einen soll die Gefahr
einer Wiederholungstat auch bei Ersttätern und nicht wie bisher nur bei
Wiederholungstätern als Haftgrund vorgesehen werden (Pa.Iv. 12.495), zum anderen soll
bei Haft- und Haftentlassungsentscheiden nicht nur der verhafteten Person, sondern
auch der Staatsanwaltschaft ein Beschwerderecht zukommen (Pa.Iv. 12.497).

Allen vier Initiativen wurde von den Rechtskommissionen beider Räte Folge gegeben.
Der Nationalrat verlängerte im Frühling 2016 auf Antrag seiner Kommission die Frist zur
Ausarbeitung eines Erlassentwurfs bis zur Frühjahrssession 2018. Bei Anpassungen der
Strafprozessordnung will man vorerst Zurückhaltung üben, bis der Bundesrat dem
Parlament bis spätestens Ende 2018 ohnehin einen Revisionsentwurf zur
Strafprozessordnung vorgelegt haben wird. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.03.2016
KARIN FRICK

Um den Vorschlägen des Bundesrates zur Anpassung der Strafprozessordnung nicht
vorzugreifen – diese sollten Anfang 2019 dem Parlament vorgelegt werden –, verlängerte
der Nationalrat auf Antrag seiner Rechtskommission die Frist für die vier
parlamentarischen Initiativen Poggia (mcg, GE; Pa.Iv. 12.463 und Pa.Iv. 12.492) und
Jositsch (sp, ZH; Pa.Iv. 12.495 und Pa.Iv. 12.497) um weitere zwei Jahre bis zur
Wintersession 2020. 12

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.12.2018
KARIN FRICK

In der Frühjahrssession 2021 begrüsste Kommissionssprecher Beat Flach (glp, AG) seine
Ratskolleginnen und -kollegen zur «kleinen Monsterdebatte» über die Revision der
Strafprozessordnung. Der Nationalrat nahm sich der punktuellen Anpassung der StPO
zur Verbesserung ihrer Praxistauglichkeit (in Umsetzung der Mo. 14.3383) als Erstrat an.
Er trat ohne Gegenantrag auf die Vorlage ein. Zwei Minderheitsanträge Nidegger (svp,
GE) und Addor (svp, VS) auf Rückweisung an den Bundesrat mit dem Auftrag, noch
verschiedene zusätzliche Punkte in die Revision zu integrieren, fanden ausserhalb der
SVP-Fraktion keine Zustimmung und blieben damit chancenlos.
Erster Kernpunkt der Diskussion war die Einschränkung der Teilnahmerechte der
beschuldigten Person. Die aktuell geltende Regelung wurde in der Debatte immer
wieder als einer der Auslöser für die vorliegende StPO-Revision genannt. Der Bundesrat
hatte im Entwurf vorgesehen, dass die beschuldigte Person von einer Einvernahme
ausgeschlossen werden kann, solange sie sich zum Gegenstand der Einvernahme noch
nicht selber einlässlich geäussert hat. Er wollte damit der Strafverfolgung die
Wahrheitsfindung erleichtern, wie Justizministerin Karin Keller-Sutter erklärte. Indem
Beschuldigte unter bestimmten Voraussetzungen von der Einvernahme anderer
Personen ausgeschlossen werden können, soll verhindert werden, dass sie ihre
Aussagen einander anpassen. Befürworterinnen und Befürworter im Nationalrat
argumentierten überdies, dass Zeuginnen und Zeugen durch die Anwesenheit der
beschuldigten Person – oder letztere durch die Anwesenheit des «Bandenboss[es]»
(Barbara Steinemann, svp, ZH) – eingeschüchtert und unter Druck gesetzt werden

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.03.2021
KARIN FRICK
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könnten, was die Qualität der Aussagen beeinträchtige. Vertreterinnen und Vertreter
der Gegenseite warnten dagegen vor der Einführung einer «faktische[n]
Mitwirkungspflicht» (Ursula Schneider Schüttel, sp, FR): Die neue Regelung bewirke,
dass die beschuldigte Person sich zur betreffenden Sache im Detail äussern – d.h. auf
ihr Aussageverweigerungsrecht verzichten – müsse, um bei den Beweiserhebungen
dabei sein zu dürfen. Für jemand Unschuldiges sei das besonders schwierig, führte
Philipp Matthias Bregy (mitte, VS) aus, «[d]enn der kann nämlich nichts anderes sagen,
als dass er unschuldig ist». Den Beweiserhebungen nicht beizuwohnen und daher nicht
genau zu wissen, was einem vorgeworfen werde, erschwere indessen die eigene
Verteidigung, so Ursula Schneider Schüttel weiter. Zwar gab auch Bundesrätin Karin
Keller-Sutter den Gegenstimmen recht, dass das Teilnahmerecht der Beschuldigten
«als Ausgleich für die strukturell starke Stellung der Staatsanwaltschaft notwendig» sei,
hielt die vorgeschlagene Einschränkung jedoch für «massvoll und zurückhaltend». Für
ihre Fraktion sei der Artikel allerdings die «Pièce de Résistance» der Vorlage,
bekundete SP-Vertreterin Ursula Schneider Schüttel ebenso wie Christian Lüscher (fdp,
GE), der für die Mehrheit der FDP-Fraktion sprach. Sinngleich erklärte auch Sibel Arslan
(basta, BS), im Falle der Annahme der neuen Einschränkung werde die Grüne Fraktion
«die ganze Vorlage infrage stellen müssen». Mit 103 zu 85 Stimmen bei zwei
Enthaltungen folgte die grosse Kammer schliesslich ihrer Kommissionsmehrheit, die
beim Status quo bleiben wollte. SP und Grüne setzten sich mit Unterstützung von Teilen
der FDP- und der Mitte-Fraktionen durch.
Erfolgreicher war der Bundesrat mit seinem Ansinnen, die Voraussetzungen für die
Untersuchungs- und Sicherheitshaft bei Wiederholungsgefahr zu lockern, wobei der
Nationalrat seiner Kommissionsmehrheit folgend eine vom Bundesrat abweichende
Formulierung wählte. Justizministerin Karin Keller-Sutter stellte im Rat jedoch fest,
dass nach Ansicht des Bundesrates kein materieller Unterschied zwischen den beiden
Formulierungen bestehe. Eine weitere Niederlage musste der Bundesrat bei der
vorgesehenen Beschwerdemöglichkeit für die Staatsanwaltschaft gegen Entscheide
des Zwangsmassnahmengerichts hinnehmen. Er hatte diese in der StPO festschreiben
wollen, um die ohnehin bereits vom Bundesgericht angewandte Praxis gesetzlich zu
verankern. «Es ist unbefriedigend, wenn sich weder die Legitimation noch das
Verfahren aus dem Gesetz ergeben», begründete die Justizministerin diese Neuerung.
Der Nationalrat folgte auch in dieser Frage mit 98 zu 89 Stimmen seiner
Kommissionsmehrheit und strich den betreffenden Absatz aus der Vorlage. Die
geschlossen für die Version des Bundesrates stimmenden Fraktionen der SVP und der
FDP sowie einzelne Stimmen aus der Mitte- und der GLP-Fraktion befürchteten, ohne
Beschwerdemöglichkeit für die Staatsanwaltschaft könnte «eine zu Unrecht erfolgte
Nichtanordnung von Haft» in gewissen Fällen «eine Fortsetzung der Strafuntersuchung
illusorisch» machen, wie es Christa Markwalder (fdp, BE) formulierte. Die Ratsmehrheit
folgte indessen der Argumentation von Mitte-Vertreter Philipp Matthias Bregy: Wenn
die Staatsanwaltschaft Beschwerde gegen die Nichtanordnung, Nichtverlängerung oder
Aufhebung der Untersuchungshaft einlegen könne, könne die Untersuchungshaft
«durch systematische Beschwerden der Staatsanwaltschaften unnötig verlängert»
werden. Selbst Bundesrätin Karin Keller-Sutter gab zu bedenken, es sei «alles andere als
klar», ob sich die Beschwerdeberechtigung für die Staatsanwaltschaft mit den Vorgaben
der EMRK vereinbaren lasse. Weil die Überführung der bundesgerichtlichen Praxis in
das Gesetz von einer angenommenen parlamentarischen Initiative Jositsch (sp, ZH;
Pa.Iv. 12.497) gefordert und in der Vernehmlassung mehrheitlich begrüsst worden sei,
habe sich die Regierung «trotz aller Bedenken und Unsicherheiten» entschieden, die
nun im Nationalrat durchgefallene Regelung in den Entwurf aufzunehmen, so die
Justizministerin.
Weiter sollten DNA-Profile gemäss dem Entwurf des Bundesrates neu auch dann
erstellt werden dürfen, wenn «erhebliche und konkrete Anhaltspunkte» für eine
Verwicklung der beschuldigten Person in bereits begangene oder künftige Delikte
bestimmter Schwere bestünden, und nicht mehr nur zur Aufklärung von Verbrechen,
die Gegenstand des aktuellen Verfahrens sind. Die Kommissionsmehrheit wollte hier
einerseits einen Schritt weiter gehen und schlug vor, dass bei vergangenen Straftaten
eine «gewisse Wahrscheinlichkeit» bereits genügen sollte; für die Aufklärung
zukünftiger Straftaten lehnte sie andererseits die Erstellung eines DNA-Profils gänzlich
ab. Die Volkskammer folgte diesen beiden Anträgen, wobei die Verschärfung bezüglich
der vergangenen Straftaten gegen den Widerstand des links-grünen Lagers und die
Streichung bezüglich der zukünftigen Straftaten gegen die SVP- und Teile der Mitte-
Fraktion durchgesetzt wurde.
Überdies nahm der Nationalrat mit grosser Mehrheit auch einen Einzelantrag Regazzi
(mitte, TI) an, der darauf zielte, die Möglichkeiten zur verdeckten Ermittlung im Bereich
der Kinderpornografie zu erweitern. Bundesrätin Karin Keller-Sutter hatte vergeblich
darauf hingewiesen, dass der Antrag in die sorgfältig austarierte Kompetenzaufteilung
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zwischen Bund und Kantonen eingreife und deshalb abzulehnen sei. Ebenfalls gegen
den Willen des Bundesrates fügte die grosse Kammer einen neuen Artikel über die
restaurative Gerechtigkeit («justice restaurative», Wiedergutmachungsjustiz) in die
StPO ein. Die Kommission habe sich mit 15 zu 6 Stimmen bei 3 Enthaltungen zu diesem
«mutigen Schritt» entschieden, berichtete Kommissionssprecher Beat Flach. Wenn
beide Seiten damit einverstanden sind, soll neu eine Art Mediation zwischen Opfern
und Tätern durchgeführt werden können. Es gehe nicht darum, wie von ablehnenden
Stimmen aus SVP und Mitte kritisiert, die Verfahren zu verlängern oder «dem Straftäter
gegenüber irgendwie Milde walten zu lassen», sondern dem Opfer eine Möglichkeit zu
geben, sich mit dem Geschehenen zu beschäftigen und es aufzuarbeiten. Erfahrungen
aus der Westschweiz und aus Belgien zeigten, dass solche Prozesse das «rein[e]
Aburteilen und Strafen» gut ergänzen und vor allem für die Opfer «eine Hilfe auf dem
weiteren Lebensweg» sein könnten. Bundesrätin Karin Keller-Sutter betonte, dass der
Bundesrat die «justice restaurative» nicht generell ablehne, mahnte den Nationalrat
aber zur Vorsicht, nicht übereilt zu handeln. Sie kritisierte die unpräzise Formulierung,
die sowohl den Anwendungsbereich als auch die Folgen einer allenfalls erfolgreichen
Wiedergutmachung zu stark offen lasse; das sei «unter dem Aspekt der rechtsgleichen
Behandlung heikel». Auch müsste die Frage zuerst mit den Kantonen diskutiert werden,
die die StPO schliesslich anwendeten. Den Einwand, das Konzept sei zu wenig
ausgereift, liess Kommissionssprecher Flach nicht gelten: Der Ständerat könne als
Zweitrat noch «nachjustieren». Mit 122 zu 71 Stimmen sah das auch der Nationalrat so
und hiess den Vorschlag seiner Kommissionsmehrheit gut, wobei sich die SVP-Fraktion
geschlossen und die Mitte-Fraktion mehrheitlich gegen die Einführung der
Wiedergutmachungsjustiz aussprach.
Eine weitere Neuerung, die der Bundesrat nicht durchsetzen konnte, war das Ansinnen,
die Staatsanwaltschaft zu verpflichten, die beschuldigte Person im
Strafbefehlsverfahren zwingend einzuvernehmen, wenn ihr eine unbedingte
Freiheitsstrafe droht. Eine Einvernahme erhöhte die Akzeptanz eines Strafbefehls,
begründete die Justizministerin diesen Schritt. Während eine links-grüne Minderheit
die Einvernahme auch bei hohen Geldstrafen verpflichtend machen wollte, erachtete
die bürgerliche Ratsmehrheit die heutige Regelung als ausreichend und strich den
Artikel gänzlich aus dem Entwurf.
Damit hatte der Nationalrat der Revisionsvorlage einige Zähne gezogen, die
insbesondere den Strafverfolgungsbehörden zugute gekommen wären. Von der
Ratslinken hatte sich der Bundesrat zunächst vorwerfen lassen müssen, einer
«durchaus beeindruckende[n] PR-Offensive» (Min Li Marti, sp, ZH) der
Staatsanwaltschaft erlegen zu sein. Gegen die Vorlage, wie sie nun vom Nationalrat
angepasst worden war, regte sich in der Gesamtabstimmung von linker Seite aber kein
Widerstand mehr. «Den Ton gaben Anwältinnen und Anwälte an», resümierte denn
auch die NZZ die Debatte. Mit dem Ergebnis explizit unzufrieden zeigte sich die SVP-
Fraktion. Die versprochene Verbesserung der Praxistauglichkeit der StPO für die
Strafverfolgungsbehörden sei «heute in diesem Saal nicht passiert», so SVP-Vertreter
Pirmin Schwander (svp, SZ), weil die Ratsmehrheit die zentralen Neuerungen verworfen
habe. Die grosse Kammer verabschiedete den Entwurf schliesslich mit 139 zu 54
Stimmen an den Zweitrat. Stillschweigend schrieb er die Motionen 09.3443, 11.3223,
11.3911, 12.4077 und 14.3383 sowie die Postulate 15.3447 und 15.3502 ab. Die vom
Bundesrat ebenfalls beantragte Abschreibung des Postulats 18.4063 zur
Wiedergutmachungsjustiz lehnte er jedoch ab. 13

Die mittels vier parlamentarischen Initiativen Poggia (mcg, GE; Pa.Iv. 12.463, 12.492) und
Jositsch (sp, ZH; Pa.Iv. 12.495, 12.497) geforderten Anpassungen der
Strafprozessordnung wurden von der RK-NR im Rahmen der laufenden StPO-Revision
diskutiert. Dabei nahm sie die Forderungen nach der Möglichkeit zur
Untersuchungshaft bei qualifizierter Wiederholungsgefahr (Pa.Iv. 12.495) sowie nach
der Ausweitung der Beschwerdeberechtigung bei Haftentscheiden auf die
Staatsanwaltschaft (Pa.Iv. 12.497) in die StPO-Revision auf. Bei den anderen beiden
Anliegen betreffend die Privatklägerschaft im Strafprozess (Pa.Iv. 12.463) und die
Zulassung zum Bundesgericht (Pa.Iv. 12.492) sah sie keinen Handlungsbedarf. Nach ihrer
intensiven Auseinandersetzung mit der Thematik beantragte die RK-NR ihrem Rat, die
vier parlamentarischen Initiativen abzuschreiben, was dieser in der Frühjahrssession
2021 stillschweigend tat. 14

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.03.2021
KARIN FRICK
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Privatrecht

Der Ständerat überwies ein von 34 Ratsmitgliedern unterzeichnetes Postulat Bischof
(cvp, SO) (13.3217), das den Bundesrat beauftragt, die Notwendigkeit einer Revision des
Allgemeinen Teils des Obligationenrechts (OR) von 1912 hinsichtlich der
Benutzerfreundlichkeit zu prüfen. Dahinter steht ein wissenschaftliches Projekt für das
die Schweizer Rechtsfakultäten in den letzten fünf Jahren unter dem Titel „Schweizer
Obligationenrecht 2020“ einen Entwurf des neuen OR entworfen hatten. Ein
gleichlautendes Postulat Caroni (fdp, AR) (13.3226) wurde auch im Nationalrat
überwiesen. 15

POSTULAT
DATUM: 18.06.2013
NADJA ACKERMANN

Mit der Überweisung eines Postulats Feri (sp, AG) beauftragte der Nationalrat den
Bundesrat mit der Ausarbeitung eines Berichts über die Situation der Sexarbeiterinnen
und -arbeiter in der Schweiz. Die dadurch erhaltene Übersicht über die Aufsicht,
Voraussetzungen und Bedingungen der Sexarbeitenden in den Kantonen soll den
optimalen Schutz der Sexarbeitenden und Freier ermöglichen. Die Frage nach den
Sicherheitskosten im Zusammenhang mit käuflichem Sex strich die grosse Kammer
aufgrund des zu hohen finanziellen Aufwands für die Erhebung aus der Liste der zu
prüfenden Punkte. Der Bundesrat beantragte die Annahme des Postulats, das
gemeinsam mit den bereits überwiesenen Postulaten Streiff-Feller (evp, BE; Po. 12.4162)
und Caroni (fdp, AR; Po. 13.3332) beantwortet werden kann. 16

POSTULAT
DATUM: 21.03.2014
NADJA ACKERMANN

Nach Abschluss des Ehevorbereitungsverfahrens besteht im geltenden Recht noch eine
Wartefrist von zehn Tagen, bevor die Ehe geschlossen werden kann. Seit der
Abschaffung des Vekündverfahrens erfüllt diese Frist jedoch keinen Zweck mehr. In der
Herbstsession 2018 stimmte auch der Nationalrat mit 129 zu 43 Stimmen bei einer
Enthaltung der Abschaffung dieser Mitwirkungsfrist zu und schrieb die Motion Caroni
(fdp, AR), die Auslöser dieser Gesetzesanpassung war, ab. Wie schon in der
Gesamtabstimmung stellte sich auch in der Schlussabstimmung die SVP-Fraktion gegen
die entsprechende Änderung des ZGB, welche im Nationalrat somit mit 127 zu 64
Stimmen ausging. Der Ständerat hingegen verabschiedete den Entwurf in der
Schlussabstimmung abermals einstimmig. 17

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.09.2018
KARIN FRICK

Grundrechte

Einen anderen Weg wollte ein Postulat Caroni (fdp, AR) vorbereiten. Der Vorstoss
verlangte vom Bundesrat einen Bericht über die Verbesserungsmöglichkeiten der
rechtlichen Stellung von Sexarbeitenden. Da repressive Massnahmen wie das
Prostitutionsverbot die Sexarbeitenden in die Illegalität drängten und dadurch ihre
Gefährdung erhöhten, müssten andere Mittel gefunden werden. Ein wirksameres
Instrument zur Bekämpfung des Menschenhandels wurde in der Aufhebung der
Sittenwidrigkeit und dem daraus resultierenden Anspruch auf den vereinbarten
Freierlohn sowie dem Recht auf einen Arbeitsvertrag gesehen. Der Nationalrat überwies
das Postulat ohne Diskussion an den Bundesrat. 18

POSTULAT
DATUM: 27.09.2013
NADJA ACKERMANN

In der Frühjahrssession 2014 nahm der Nationalrat ein Postulat Fehr (sp, ZH)
diskussionslos an und beauftragte damit den Bundesrat, eine Länderstudie zu
Prostitution und Sexarbeit zu erstellen. Die Studie soll einerseits darlegen, wie die
untersuchten Länder, darunter Schweden, Ausbeutung und Menschenhandel in der
Prostitution und Sexarbeit bekämpfen und andererseits konkrete Massnahmen für die
Schweiz vorschlagen. Der Bundesrat will das Postulat Fehr in einem Bericht zusammen
mit den thematisch ähnlichen Postulaten Streiff-Feller (evp, BE; Po. 12.4162) und Caroni
(fdp, AR; Po. 13.3332) erfüllen. 19

POSTULAT
DATUM: 21.03.2014
NADJA ACKERMANN
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Im Juni 2015 veröffentlichte der Bundesrat einen umfassenden Bericht zu Prostitution
und Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung. Er erfüllte damit die
Postulate Streiff-Feller (evp, BE; Po. 12.4162), Caroni (fdp, AR; Po. 13.3332), Feri (sp, AG;
Po. 13.4033) und Fehr (sp, ZH; Po. 13.4045), welche allesamt vom Bundesrat einen
Bericht im Bereich der Sexarbeit gefordert hatten. Der Nationalrat schrieb die
Postulate daraufhin im Sommer 2016 ab. 
Der Bundesrat sprach sich im Bericht deutlich gegen ein Verbot der Prostitution aus, da
dies die Prostituierten in den Untergrund verdränge, was für sie mit erhöhten Risiken
verbunden sei. Der Vergleich mit anderen Ländern, insbesondere mit Schweden, zeige
zudem, dass die Bekämpfung des Menschenhandels zum Zweck der sexuellen
Ausbeutung auch mit einem Prostitutionsverbot schwierig bleibe. Es bestehe aber in
der Schweiz durchaus Handlungsbedarf. Sehr viele der sich prostituierenden Frauen
zeigten physische oder psychische Krankheitssymptome und das Ausbeutungsrisiko sei
real. Ausserdem sei die Faktenlage zur sexuellen Ausbeutung in der Prostitution
bescheiden und die in dem Bereich zuständigen Kantone verzichteten aufgrund
mangelnder Ressourcen und tiefer Priorisierung weitgehend auf langfristige
Strukturermittlungen zur Aufdeckung von Menschenhandel. Um die bestehenden
Probleme anzugehen und eine Diskussionsgrundlage für das Parlament zu liefern, listete
der Bundesrat am Ende des Berichts 57 mögliche Massnahmen zum Schutz von
Prostituierten auf, wovon jedoch lediglich 14 auf Bundesebene durchführbar sind. 20

BERICHT
DATUM: 05.06.2015
ELIA HEER

Im Sommer 2016 schrieb der Nationalrat das Postulat Caroni (fdp, AR) ab, da der
Bundesrat das Anliegen des Vorstosses mit der Veröffentlichung seines Berichts zu
Prostitution und Menschenhandel im Juni 2015 erfüllt hatte. 21

POSTULAT
DATUM: 07.06.2016
ELIA HEER

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Das Prozedere bei der Wahl des Bundesratspräsidiums wurde auf einen Vorschlag von
Andrea Caroni (fdp, AR) hin leicht modifiziert. Bis 2013 waren das neu gewählte Tandem
aus Präsident und Vizepräsident bei der Bekanntgabe der Wahlresultate nicht im
Ratssaal anwesend gewesen. Dies änderte sich mit der Wahl im Dezember 2014: Seit
dann werden die Kandidierenden nach der Verkündigung der Resultate vom
Ratspräsidium beglückwünscht und die neue Präsidentin oder der neue Präsident hält
eine kurze Ansprache. Die Neuerung bedingte keine reglementarischen Änderungen.
Die Wahl von Didier Burkhalter zum Bundespräsidenten im Dezember 2013 sei gewesen
wie eine Hochzeit ohne Bräutigam, gab Caroni zu Protokoll. Sogar den Applaus der
Bundesversammlung habe das damals gewählte Präsidium in Abwesenheit erhalten.
Nicht nur dies änderte sich mit der neuen Regelung, der auch die dazu konsultierte
Regierung zugestimmt hatte, sondern auch der Zeitpunkt der Wahl, die nicht mehr um
acht sondern um elf Uhr stattfindet. 22

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 03.12.2014
MARC BÜHLMANN

Rund eine Woche vor den Regierungswahlen begannen die Fraktionen mit den Hearings
der drei SVP-Kandidaten. Lediglich die Grünen verzichteten auf die Anhörungen, weil
sie die Wahl eines Vertreters der Volkspartei grundsätzlich ablehnten, da die SVP die
Europäische Menschenrechtskonvention kündigen wolle – eine Anspielung auf die
geplante Selbstbestimmungsinitiative der SVP. Die GP setzte nach wie vor auf einen
Sprengkandidaten aus der Mitte und gab bekannt, zumindest im ersten Wahlgang keinen
der SVP-Kandidierenden wählen zu wollen. Die SP entschied sich erst in letzter Minute,
die Kandidaten einen Tag vor den Wahlen doch noch zu Bewerbungsgesprächen
einzuladen. Die Genossen gaben im Anschluss bekannt, dass Norman Gobbi (TI, lega) für
sie nicht wählbar sei. Die restlichen Fraktionen wollten sich nach den Anhörungen zwar
nicht festlegen, gaben aber zu Protokoll, einen der drei offiziellen Kandidaten wählen zu
wollen. Ein Sprengkandidat war nicht in Sicht – auch wenn Heinz Brand (svp, GR) erst
nach einigem Hin und Her und viel Pressewirbel dementierte, eine Wahl annehmen zu
wollen, und sich auch Thomas Hurter (svp, SH) noch einmal ins Gespräch brachte, weil
er keine Stellung nehmen wollte zur Idee, bei einer allfälligen Wahl und Ausschluss
durch die SVP bei der FDP Unterschlupf zu finden. Alle weiteren, in den Medien
kolportierten, möglichen Überraschungskandidaten gaben aber jeweils kurz nach der
Medienmeldung an, nicht zur Verfügung zu stehen. Zudem signalisierten die
Mitteparteien im Verlaufe dieser Geplänkel immer deutlicher, für Spiele nicht zur
Verfügung zu stehen. Aufgrund dieser Ausgangslage sahen die meisten Medien am Tag

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 09.12.2015
MARC BÜHLMANN
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vor der Bundesratswahl Guy Parmelin (svp, VD) im Vorteil, da er von SP und GP wohl
eher unterstützt würde als Norman Gobbi (TI, lega) und Thomas Aeschi (svp, ZG). 
Dass der Anspruch der SVP auf einen zweiten Bundesratssitz allgemein akzeptiert und
die Lust auf Experimente im Parlament in der Tat sehr gering war, zeigte sich am
Wahltag auch in den Voten der einzelnen Fraktionen. Mit Ausnahme der SP und der GP
sprachen sich alle Parteien für ein Ende der bisher nicht adäquaten mathematischen
Konkordanz aus. Obwohl alle Parteien freilich auch die Ausschlussklausel der SVP
kritisierten, die einer Regierungspartei nicht würdig sei, liessen sie den Worten bei der
Ersatzwahl von Eveline Widmer-Schlumpf (bdp) Taten folgen. Zwar erhielten im ersten
Wahlgang auch Thomas Hurter (svp, SH) und Viola Amherd (cvp, VS) 22 bzw. 16 Stimmen,
auf den insgesamt 245 ausgeteilten Wahlzetteln fanden sich aber vorwiegend die drei
SVP-Kandidierenden, wobei sich Guy Parmelin mit 90 Stimmen vor Thomas Aeschi (61
Stimmen) und Norman Gobbi (50 Stimmen) schon leicht absetzen konnte. Mit den vier
Stimmen an Verschiedene und den zwei leeren Wahlzetteln hatten sich damit 44
Parlamentarier nicht am offiziellen Dreierticket orientiert – zu wenig für einen Coup. Im
zweiten Wahlgang verpasste Parmelin das absolute Mehr nur knapp. Er erhielt 117 von
120 nötigen Stimmen; Aeschi wurde von 78 Mitgliedern der Vereinigten
Bundesversammlung favorisiert und Gobbi erhielt lediglich noch 30 Voten. Auf
Verschiedene entfielen 14 Stimmen und fünf der 244 ausgeteilten Wahlzettel waren
leer. Im dritten Wahlgang – für viele überraschend schnell – konnte Guy Parmelin dann
genügend Unterstützerinnen und Unterstützer hinter sich scharen. Mit 138 Stimmen
wurde der Waadtländer erster französischsprachiger SVP-Bundesrat der Geschichte.
Die 88 Stimmen für Aeschi hätten auch zusammen mit den elf noch auf Gobbi
entfallenden Stimmen nicht für einen anderen Wahlausgang gereicht. Im dritten
Wahlgang, in dem nur noch 243 Wahlzettel ausgeteilt wurden, waren noch deren sechs
leer. Guy Parmelin erklärte die Annahme der Wahl und verwies in seiner kurzen Rede
auf die Bedeutung und Symbolkraft seiner Wahl für die Westschweiz. Freilich werde er
im Rahmen seiner Regierungstätigkeit auch die Ost- und Zentralschweiz, die diesmal
leer ausgegangen seien, nicht vergessen. 

Ob der mit Spannung erwarteten Ersatzwahl gingen die vorausgehenden
Bestätigungswahlen der bisherigen sechs Regierungsmitglieder fast ein wenig unter.
Zwar divergierten die Stimmen, welche die einzelnen Magistratinnen und Magistraten
erhielten recht stark – insbesondere Ueli Maurer (svp) und Simonetta Sommaruga (sp)
wurden wohl jeweils vom gegnerischen Lager abgestraft – aber insgesamt zeigte sich
auch bei den Bestätigungswahlen, dass das Parlament in der Mehrheit ein Zurück zur
Normalität anstrebte. Doris Leuthard (cvp) wurde mit 215 von 245 Stimmen erneut
gewählt (Verschiedene: 19; leer: acht; ungültig: drei), Ueli Maurer (svp) erhielt 173 von
245 Stimmen (Thomas Hurter (svp, SH): zehn Stimmen, Verschiedene: 27; leer: 32;
ungültig: drei), Didier Burkhalter (fdp) wurde mit 217 von 244 Wahlzetteln bestätigt
(Verschiedene: 14; leer: 13; ungültig: Null), der Name Simonetta Sommaruga (sp) stand
auf 182 von 245 ausgeteilten Wahlzetteln (Daniel Jositsch (sp, ZH): elf Stimmen;
Verschiedene: 28; leer: 19; ungültig: fünf), Johann Schneider-Ammann machte 191 von
244 Stimmen (Verschiedene: 28; leer: 23; ungültig: zwei) und überraschend deutlich
bestätigt wurde auch Alain Berset mit 210 von 244 möglichen Voten (Verschiedene: 23;
leer: acht; ungültig: zwei). Alle sechs hatten damit mehr Stimmen als noch vor vier
Jahren erhalten. 
Die Reaktionen in den Medien waren geteilt. Auf der einen Seite wurde hervorgehoben,
dass Parmelin als Nationalrat kaum aufgefallen sei, über keinerlei Führungserfahrung
verfüge und auch nicht besonders sprachgewandt sei – wenig spektakulär wie der
Chasselas, den er anbaue, so etwa die BaZ. Sein einziger Ausweis sei es, der SVP
anzugehören. Es sei aber nachvollziehbar, dass das Parlament die parteipolitische
Zusammensetzung der Regierung höher gewichtet habe als personelle Fragen. Zudem
müsse man Parmelin eine Chance geben, im Amt zu wachsen. Weil er keine hohe
Erwartungen wecke, könne er eigentlich nur positiv überraschen. Für viele, vor allem für
Mitte-links sei er wohl auch das kleinere Übel gewesen. Parmelin sei ein SVP-Mitglied
der alten Schule und sei wohl als leichter formbar vermutet worden als Thomas Aeschi,
der als Blocher-Zögling gelte und die neue SVP-Linie vertrete. In der Westschweizer
Presse wurde zudem hervorgehoben, dass sich Parmelin stets moderat und
kompromissbereit gezeigt habe – eine nicht zu unterschätzende Fähigkeit im
Regierungskollegium. Die Wahl Parmelins sei aber auch ein Zeichen dafür, dass das
Parlament angesichts der Erfolge und der immer neuen Forderungen der SVP resigniere
– so der Blick. Einig war man sich in der Presse, dass die SVP jetzt in der Verantwortung
stehe. Sie müsse wieder in den Kompromiss-Modus zurückfinden – so die NZZ. In den
Kommentarspalten wurde zudem darauf hingewiesen, dass die Volkspartei mit ihrem
zweiten Regierungssitz nun auch definitiv in der Westschweiz verankert sei –
männiglich prognostizierte gar einen weiteren Schub der SVP im französischsprachigen
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Landesteil. 
Die Reaktionen der Parteien waren unterschiedlich. Die SVP feierte ihren neuen
Bundesrat mit auffallender Zurückhaltung. Zwar wiesen die Parteispitzen darauf hin,
dass man die Westschweiz jetzt noch besser vertreten könne; verschiedene Stimmen
machten aber keinen Hehl daraus, dass Parmelin nicht der Wunschkandidat gewesen
sei. Die Aufforderung, jetzt mehr Kompromissbereitschaft zu zeigen, prallte an der SVP
ab. Man mache weiter eine SVP-Politik und erwarte vielmehr von der FDP, dass sich im
Bundesrat jetzt eine bürgerliche Politik durchsetze. Als Siegerinnen sahen sich die SP-
und die CVP-Spitzen. In der französischsprachigen Presse wurde kolportiert, dass Guy
Parmelin ohne die von Christoph Darbellay (cvp, VS) und Christian Levrat (sp, FR) im
Nationalratswahlkampf aufgestellte Forderung an die SVP, einen Westschweizer
Kandidaten zu präsentieren, vielleicht jetzt gar nicht Bundesrat wäre. Prompt wurden
die beiden Parteipräsidenten als Königsmacher gefeiert. In der FDP und der CVP
machte man sich Gedanken über die nächsten Bundesratswahlen. Klar war, dass mit der
Übervertretung der Romandie die Chancen für französischsprachige "Papabili" stark
gesunken waren. Potenzielle Ostschweizer und Tessiner-Kandidaten konnten sich
hingegen freuen. 23

Regierungspolitik

Er könne nicht nachvollziehen, weshalb man in Parallelität zu einem bereits wirkenden
ersten gleich auch noch einen zweiten Apparat initiieren wolle, der sich zum gleichen
Thema an die Arbeit mache, sagte Bundesrat Johann Schneider-Ammann im Rahmen
der nationalrätlichen Debatte zur Motion Martullo-Blocher (svp, GR). Die Verwaltung
komme nicht mehr «aus dem Berichteschreiben heraus» und sei bereits daran, das
Postulat Caroni (fdp, AR) umzusetzen, das einen Rapport über eine mögliche
Regulierungsbremse fordert. Die Reduktion der Bürokratie stehe beim Bundesrat ganz
zuoberst auf der Agenda, aber man solle doch jetzt zuerst einmal diesen Bericht
abwarten, bevor entschieden werde, ob weitere politische Arbeit nötig sei.  
Konkret forderte die Motion Martullo-Blocher, der «Regulierungsflut» mit dem Prinzip
von «one in, two out» zu begegnen, also für jeden neuen Bundeserlass bisherige
Erlasse mit doppelt so hohen Regulierungsfolgekosten aufzuheben. Mit ihrem ersten
Vorstoss als Nationalrätin appellierte die Vertreterin des Kantons Graubünden an die
bürgerlichen Kräfte, die sich explizit für Deregulierung einsetzen würden. Einem Teil
dieser bürgerlichen Kräfte – die grosse Mehrheit der CVP- und der BDP- und eine
knappe Mehrheit der FDP-Fraktion stimmten gegen den Vorstoss – schienen die
Bedenken des Wirtschaftsministers allerdings näher zu liegen. Insgesamt wurde die
Motion mit 107 zu 81 Stimmen (bei einer Enthaltung) abgelehnt. 24

MOTION
DATUM: 28.02.2018
MARC BÜHLMANN

Parlamentsmandat

Eine parlamentarische Initiative Berberat (sp, NE) forderte eine Regulierung des
Zugangs von Lobbyisten zum Parlamentsgebäude. Mit einer Akkreditierung solle dem an
sich legitimen und für das Funktionieren einer Demokratie wichtigen Lobbyismus mehr
Transparenz verliehen werden. Der Zutritt soll – so die Forderung des Initianten – nicht
mehr lediglich zwei Personen pro Parlamentarier erlaubt sein, sondern eine
Akkreditierung unter bestimmten Massnahmen und noch zu bestimmenden
Voraussetzungen sollte es allen Vertretern von Interessengruppen ermöglichen, Zutritt
zum Parlament zu erhalten. Die staatspolitische Kommission des Ständerats empfahl,
der Initiative keine Folge zu geben. Die Transparenz sei seit der Veröffentlichung der
Liste mit den zugangsberechtigten Personen bereits wesentlich verbessert worden. Sie
warnte vor einer noch höheren Frequentierung des Parlamentsgebäudes. Bereits heute
würden sich ab und an zu viele Personen in den Vorzimmern des Ständerates aufhalten.
Eine Kommissionsminderheit machte geltend, dass die jetzige Situation – Lobbyisten
erhalten quasi als Gäste von Parlamentariern getarnt Zutritt – stossend sei. In der
Presse wurde gemutmasst, dass einzelne von Parlamentariern vergebene Badges gar
gegen Geld verkauft wurden. Eine knappe Mehrheit der kleinen Kammer (19 zu 17
Stimmen) entschied schliesslich, der Initiative keine Folge zu geben. Ausschlaggebend
war auch, dass sich die Ausformulierung der Kriterien für eine Akkreditierung als sehr
diffizil und bürokratisch erweisen könnte. Im Nationalrat reichte Andrea Caroni (fdp,
AR) kurz nach dem abschlägigen Entscheid der kleinen Kammer eine parlamentarische
Initiative mit ähnlicher Stossrichtung ein (12.430), die im Berichtsjahr von der SPK-NR
aber noch nicht behandelt wurde. Eine Verschärfung der Zugangsregelung verlangte
auch eine parlamentarische Initiative Minder (parteilos, SH) (12.401): seine Forderung,
Lobbyisten den uneingeschränkten Zugang ganz zu verbieten und die beiden Badges

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
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nur noch persönlichen Mitarbeitern oder Familienmitgliedern abzugeben, wurde im Rat
mit 17 zu 22 Stimmen abgelehnt. Die knappe Mehrheit wurde jedoch als Unmut ob der
aktuellen Situation interpretiert. Schliesslich scheiterte auch eine Motion Baumann
(svp, TG) (11.4029), die strengere Regeln für ehemalige Parlamentsmitglieder verlangt
hätte. Altparlamentarierinnen und -parlamentarier geniessen einen privilegierten
Zugang zum Parlamentsgebäude und nutzen diesen nach ihrem Rücktritt auch für die
Vertretung von Interessen. Die im Nationalrat diskussionslos angenommene, im
Ständerat aber knapp (22:17 Stimmen) abgelehnte Motion hätte die Ausarbeitung einer
bis jetzt fehlenden Regelung für die Zutrittsberechtigung ehemaliger Ratsangehöriger
verlangt. Seit Anfang 2012 können zudem Kantone je einen Interessenvertreter mit
einem separaten Zutrittsausweis nach Bern schicken. Davon Gebrauch machten bisher
die Kantone Tessin, Genf, Waadt und Basel-Stadt. Ziel ist ein stärkerer Einfluss auf
Bundesebene. Schliesslich erliess der Bundesrat Ende November die neue Verordnung
über die Akkreditierung von Medienschaffenden, welche die Voraussetzungen,
Zuständigkeiten und Verfahren für die Zulassung von Medienschaffenden für das
Medienzentrum im Bundeshaus regelt und per 1.1.2013 in Kraft tritt. 25

Von den im Vorjahr behandelten Vorstössen, die den Zugang von Lobbyisten zum
Parlamentsgebäude besser regeln wollten, hatte keiner die Zustimmung beider Räte
erhalten. Hängig war allerdings noch eine parlamentarische Initiative Caroni (fdp, AR),
die den Einbezug von allen Kategorien von Interessenvertretern (ständige Lobbyisten,
Tageslobbyisten, alt Parlamentarier, etc.) unter dasselbe Reglement forderte. Darüber
hinaus verlangt das Begehren den Ersatz von Zutrittskarten durch ein
Akkreditierungssystem, Transparenz über Mandate und Arbeitgeber der
Interessenvertreter sowie klare Verhaltensregeln für die Lobbyisten. Auch regte Caroni
eine Selbstregulierung durch die Branche selber an. Wie bereits im Vorjahr zeigte sich
die nationalrätliche Staatspolitische Kommission in dieser Frage reformfreudiger als
ihre Schwesterkommission im Ständerat. Während sich die SPK-NR mit 16 zu 6 Stimmen
für Folge geben aussprach, lehnte die SPK-SR das Begehren mit 8 zu 3 Stimmen ab. Als
Hauptargumente gegen das Anliegen wurden der hohe bürokratische Aufwand und die
geringe Praktikabilität eingebracht. In den Räten wurde die Initiative noch nicht
behandelt. 26

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.11.2013
MARC BÜHLMANN

Weil die SPK des Ständerates der parlamentarischen Initiative Caroni (fdp, AR) ihre
Zustimmung verweigert hatte, nachdem sich die nationalrätliche Schwesterkommission
vorerst noch für Folge geben stark gemacht hatte, wurde das Begehren im Nationalrat
debattiert. Die Initiative verlangt ein Akkreditierungssystem für Lobbyistinnen und
Lobbyisten. Caroni geisselte vor allem das bestehende Badge-System: jeder
Parlamentarier darf zwei Personen Zutritt zum Parlament verschaffen. Die meisten so
zutrittsberechtigten Personen sind Vertreter von Interessenorganisationen, aber auch
private Mitarbeiter und Familienangehörige. Caroni sprach dabei von einem Badge-
Basar, der nicht nur für die Interessenvertreterinnen und -vertreter unwürdig sei,
sondern auch die Parlamentarierinnen und Parlamentarier ins Zwielicht bringe. Mit
einer Akkreditierung könnte nicht nur diesem Basar ein Ende bereitet werden, sondern
es würde auch transparenter, wer in welcher Funktion im Bundeshaus ein- und
ausgehe. In der Zwischenzeit hatte die SPK-NR knapp ihre Meinung geändert. In ihrem
Bericht vom Mai 2014 machte sie geltend, dass ein Akkreditierungssystem zu
kompliziert sei und kaum befriedigende Kriterien für Zugangsbewilligungen gefunden
werden dürften.  Die unbürokratische Badge-Regel, bei der die Verantwortung bei den
Parlamentsmitgliedern verbleibe, sei vorzuziehen. Die Initiative hingegen würde nicht
die Transparenz, sondern die Bürokratie erhöhen. Eine deutliche Minderheit der
Kommission, die sich im zweiten Anlauf mit 10 zu 9 gegen Folge geben entschieden
hatte, machte allerdings geltend, dass die wichtige Interessenvertretung, die zur Politik
gehöre, in geordnete Bahnen gelenkt werden könne, wenn durch klare Kriterien
festgelegt werde, wer Zugang zum Bundeshaus haben soll. Die Argumente des Initianten
und der Kommissionsminderheit verfingen jedoch nicht: die Mehrheit der grossen
Kammer lehnte das Begehren mit 113 zu 66 Stimmen bei 7 Enthaltungen ab, wobei die
Mehrzahl der befürwortenden Stimmen aus den Fraktionen der SP und der GP
stammten. Das Thema Lobbyismus wurde von den Medien das ganze Jahr hindurch
sporadisch diskutiert. 27
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Das Thema Lobbying wurde im Jahr 2015 – nicht nur aufgrund der im Monat Mai
losgetretenen sogenannten «Kasachstan-Affäre» – ein medial breit begleitetes
Politikum. Angeprangert wurde dabei insbesondere die geringe Transparenz, die bei
der Interessenvertretung im Bundeshaus herrsche. 
Die Aargauer Zeitung zeigte schon im Januar am Beispiel von Thomas Borer auf – der
Ex-Botschafter soll im Auftrag eines russischen Oligarchen versucht haben,
Parlamentsmitglieder zu beeinflussen –, welche Lobbyisten-Praktiken zwar nicht
verboten, aber umstritten seien: die Verschleierung des Auftraggebers, übertriebene
Zuwendungen, Vergabe von Mandaten an Parlamentarierinnen und Parlamentarier
durch die Privatwirtschaft, entgeltliches Anbieten der Badges, von denen
Parlamentsmitglieder jeweils zwei vergeben können oder lobbyistisches Wirken
ehemaliger Bundesbeamter und ehemaliger Parlamentarierinnen und Parlamentarier,
die ihr Zutrittsrecht behalten. Insgesamt gebe es rund 500 Interessenvertreter, so
rechnete die Luzerner Zeitung vor, die entweder mit einem Badge, einem Tagesausweis
– jedes Parlamentsmitglied darf pro Sessionstag zwei weitere Zutritte vergeben – oder
einer Medienakkreditierung ins Bundeshaus gelangen. Dass Letztere wohl auch für
Lobbyismus verwendet werde, berichtete die Sonntagszeitung im Januar: Stefan Wild
wirke als Interessenvertreter des Apothekerverbandes TopPharm, gelange aber als
Medienvertreter ins Bundeshaus. Wild, der auch im Vorstand der Schweizer Public
Affairs Gesellschaft (SPAG) sitzt, schreibe freilich auch Berichte für das
Branchenmagazin von TopPharm. 
Gegen Intransparenz hatten sich schon 2014 eine Handvoll Parlamentarierinnen und
Parlamentarier mit – allerdings bisher erfolglosen – Vorstössen stark gemacht. Mit dem
Verein «Lobbywatch» machte sich 2015 auch ein loser Verband von Medienschaffenden
daran, mehr Licht ins Dunkel der verschiedenen Einflusswege zu bringen. Darüber
hinaus setzte die SPAG eine Kommission ein, die über die Einhaltung der seit 2014
geltenden Regeln wachen soll. So müssen Interessenvertreterinnen und -vertreter, die
Mitglied bei der SPAG sind, deklarieren für wen sie in welcher Funktion lobbyieren.
Häufig würden Lobbyistinnen und Lobbyisten nämlich einfach als Gast oder persönliche
Mitarbeiter ausgewiesen, wusste der Blick zu berichten. Ende August entfernte die
SPAG 15 der rund 230 Mitglieder aus ihrem Register, weil diese der Offenlegungspflicht
nicht nachgekommen seien. 
Immer mehr Parlamentarierinnen und Parlamentarier begannen sich, wohl auch
aufgeschreckt durch die eingangs erwähnte «Kasachstan-Affäre», am System zu stören.
20 Ratsmitglieder gaben zu Protokoll, ihre Badges nicht (mehr) zu verteilen. Das
«Göttisystem» sei nicht mehr zeitgemäss und die Wandelhalle könne von den
Parlamentsmitgliedern während einer Session gar nicht mehr benutzt werden, um
gegenseitige Gespräche zu führen, gab etwa Thomas Aeschi (svp, ZG) dem Tages-
Anzeiger zu Protokoll und Andrea Caroni (fdp, AR) sprach in der Appenzeller Zeitung von
einem unwürdigen «Badge-Basar». 
Die «Kasachstan-Affäre» sorgte für eine rasante Zunahme der Medienaufmerksamkeit
zum Thema Lobbying. Neben Empörungsbewirtschaftung waren freilich auch Stimmen
zu hören, welche die Interessenvertretung als eminent wichtig für die Politik
verteidigten: Milizparlamentarierinnen und -parlamentarier seien auf Expertenwissen
und auf Denkanstösse von verschiedenen Seiten angewiesen. Ohne Lobbying würde die
Schweizer Politik nicht funktionieren, zeigten sich etwa die Journalistin Doris Kleck
oder der Politikwissenschafter Fritz Sager im Tages-Anzeiger überzeugt. Es sei nicht
mehr als legitim, dass ein Verband oder eine Firma aktiv versuche, Entscheide
mitzugestalten, von denen ihre Geschäftstätigkeit betroffen sei. Die Teilnahme am
politischen Prozess sei ein «Wesensmerkmal einer funktionierenden Demokratie»
nahm Walter Stüdeli, Geschäftsführer einer Lobbying-Agentur, den Ball weiter auf. 
In einem Beitrag in der Südostschweiz Anfang Februar hatte auch der Bündner
Nationalrat Heinz Brand (svp, GR) versucht, die Zusammenarbeit zwischen
Parlamentsmitgliedern und Interessenvertreterinnen und -vertretern zu beschreiben.
Es sei zwar richtig, dass während der Session zahlreiche Branchen, aber auch
Wirtschaftsregionen und Kantone mit Anlässen um die Aufmerksamkeit der
Parlamentarierinnen und Parlamentarier buhlten – oft könne man am Mittag oder am
Abend «zwischen vier oder fünf Anlässen auswählen» –, diese Veranstaltungen dienten
aber nicht dazu, die Parlamentsmitglieder für spezifische Interessen einzuspannen,
sondern man erhalte dabei eine gute Gelegenheit, sich aus erster Hand zu informieren.
Essen und Trinken sei dabei eher lästige Pflicht – der Sonntagsblick machte die Session
denn auch kurzerhand zur «Fression».
Die Forderung nach mehr Transparenz verstummte hingegen nicht, auch wenn Klaus J.
Stöhlker sie in der Weltwoche als Illusion bezeichnete. Für La Liberté war Transparenz
zur «exigence essentielle» geworden. Freilich gerieten nicht nur die Lobbyisten,
sondern auch die Parlamentarierinnen und Parlamentarier in den Fokus, die selber als
wichtigste Interessenvertreterinnen und -vertreter fungieren. Dies zeige sich etwa –
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wie das St. Galler Tagblatt während der Frühjahrssession vorrechnete – bei der
Landwirtschaftspolitik. 3.6 Prozent im ersten Sektor Beschäftigte würden 0.7 Prozent
der Bruttowertschöpfung erbringen. Der Bund gebe aber am sechstmeisten für die
Landwirtschaft aus, was wohl auch damit zu tun habe, dass 13 Prozent der
Nationalrätinnen und Nationalräte im Agrarsektor arbeiteten – ein Umstand, der auch
dem Alkoholgesetz in der Sommersession in «unverschämter Weise» (Aargauer Zeitung)
zum Erfolg verholfen habe. 
Die NZZ schaute sich im Juli die öffentlich zugänglichen Interessenbindungen genauer
an und kam zum Schluss, dass über hundert Verbände ihren Präsidenten oder ihre
Präsidentin im Parlament hatten. Auf Anfrage der Zürcher Zeitung legten insbesondere
jüngere und rot-grüne Parlamentarierinnen und Parlamentarier ihre Einkünfte aus
solchen Nebenmandaten offen, während sich eine grosse Mehrheit der bürgerlichen
Parteimitglieder «in Schweigen hüll[t]en». 
Le Temps zeigte Ende August in einer weiteren Analyse der Anzahl Interessenbindungen
auf, dass diese Zahl in den letzten Jahren zugenommen habe – von total 1'876 im Jahr
2010 auf aktuell 2'025 (2015). In einem Fraktionsvergleich zeigte sich, dass in der
aktuellen Legislatur die FDP mit 11.95 Mandaten pro Parlamentssitz am stärksten mit
verschiedenen Interessengruppen verknüpft ist, gefolgt von der CVP (9.63) und der BDP
(9.1). Die SP (7.56) ist laut Le Temps stärker verbandelt als die SVP (6.33). Schlusslichter
bilden die GLP mit 6.14 bzw. die Grünen mit 6.12 Interessenbindungen pro
Fraktionsmitglied. Freilich sage die schiere Zahl an Verbindungen noch nichts über den
tatsächlichen Einfluss von Interessenorganisationen aus, so Le Temps.  
Ebenfalls zum Thema wurde bald auch, wie viel Geld Parlamentarierinnen und
Parlamentarier für die Interessenvertretung mittels Verwaltungsratsmandaten
verdienten und welche Geschenke und Einladungen sie von wem erhalten – Themen,
die auch Eingang in die nunmehr wesentlich virulenter geführte Diskussion über die
parlamentarischen Vorstösse für mehr Transparenz fanden (z.B. Pa.Iv. 14.472 oder Pa.Iv.
15.437). Gewarnt wurde aber zusehends auch davor, dass mehr Transparenz auch zu
mehr Professionalisierung führen könne.
Nicht in der Politik, sondern in der Verwaltung machte die Weltwoche die stärkste
Beeinflussung von Politik aus: Dort werde die Gesetzgebung nämlich am meisten
beeinflusst. Ruedi Noser (fdp, ZH) merkte dazu in der NZZ an, dass Lobbying als
wichtige Informationsquelle auch als Gegengewicht zur starken Verwaltung wirken
könne. Es sei wichtig, dass Politikerinnen und Politiker gut vernetzt seien, gab Joachim
Eder (fdp, ZG) der Luzerner Zeitung zu Protokoll. 
Auch wenn in der zweiten Jahreshälfte, also nach dem Abflauen der «Kasachstan-
Affäre» das Medieninteresse wieder stark abnahm, dürfte die Berichterstattung doch
auch zu einer gesellschaftspolitischen Sensibilisierung geführt haben. Le Temps
prognostizierte denn auch im Dezember, dass die neu gewählten Parlamentarierinnen
und Parlamentarier wohl vorsichtiger mit Interessenvertretungen umgehen werden. 28

Parlamentsorganisation

Das Nationalratspräsidium wurde 2013 von Maya Graf (gp, BL) geführt, der ersten
grünen Nationalrätin in diesem Amt. Als ihr Nachfolger wurde Vizepräsident Ruedi
Lustenberger (cvp, LU) in der Wintersession mit 175 von 183 gültigen Stimmen bestätigt.
Neuer erster Vizepräsident wurde Stéphane Rossini (sp, VS) mit 166 von 169 gültigen
Stimmen. Für das Amt des zweiten Vizepräsidenten, das 2014 turnusgemäss der FDP
zugesprochen wird, kandidierten bei der FDP-internen Ausmarchung drei
Kandidierende. Die Freisinnigen entschieden sich aus dem jungen Trio Caroni (AR),
Wasserfallen (BE) und Markwalder (BE) für die erfahrenere Christa Markwalder, die
damit aller Voraussicht nach, ihre Wiederwahl bei den Nationalratswahlen 2015
vorausgesetzt, das Präsidium 2016 inne haben wird. Markwalder erhielt 137 von 173
gültigen Stimmen; 24 Stimmen entfielen auf Wasserfallen. Den Vorsitz im Ständerat
besetzte im Berichtjahr Filippo Lombardi (cvp, TI). Ihm zur Seite standen Hannes
Germann (svp, SH) und Claude Hêche (sp, JU), die in der Wintersession zum Nachfolger
von Lombardi bzw. zum neuen ersten Vizepräsidenten gewählt wurden. Germann
erhielt dabei alle 42 gültigen Stimmen und auf Hêche entfielen 40 der 41 gültigen
Stimmen. Mit Raphaël Comte (NE) wird die FDP 2016 zudem voraussichtlich auch einen
relativ jungen Ständeratspräsidenten stellen; Comte wurde mit 36 von 39 gültigen
Stimmen zum neuen zweiten Vizepräsidenten gewählt. 29
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Im September präsentierte die NZZ das von Sotomo errechnete Parlamentarierrating
2015. Die ideologische Ausrichtung aller Parlamentsmitglieder wird mit Hilfe paarweiser
Vergleiche aller Parlamentarierinnen und Parlamentarier hinsichtlich ihres
Abstimmungsverhaltens berechnet. Die Skala reicht von -10 (ganz links) bis +10 (ganz
rechts). Die rechte Extremposition wurde im Rating 2015 von Pirmin Schwander (svp, SZ)
und Lukas Reimann (svp, SG) besetzt. Am linken Rand fand sich mit einem Wert von -9.5
Christine Häsler (gp, BE). 
Am deutlichsten rechts und zwar ohne Überschneidung mit anderen Fraktionen stand
die SVP, deren Mitglieder zwischen 6.3 (Jean-Pierre Grin, VD) und 10 positioniert
wurden. Die FDP-Mitglieder schwankten zwischen 1.6 (Christa Markwalder, BE) und 4.1
(Hans-Peter Portmann, ZH) und überschnitten sich damit sowohl mit der BDP (0.9:
Rosmarie Quadranti, ZH bis 2.1: Urs Gasche, BE) als auch teilweise mit der CVP, bei der
Gerhard Pfister (ZG) und Ruedi Lustenberger (LU) mit dem Wert von 3.0 den rechten
und Jacques Neirynck (VD) mit -1.6 den linken Rand abdeckten. Die beiden EVP-
Vertreterinnen, die der CVP-EVP-Fraktion angehören, waren dabei pointierter links (-
2.8) als der Rest der CVP-Fraktion. Die GLP-Fraktion zeigte sich ziemlich geschlossen
und links der Mitte. Bei den Grünliberalen wurden die Extreme von Thomas Böhni (TG,
-1.7) und Martin Bäumle (ZH, -1.2) eingenommen. In ihrem Gesamtwert von -8.0
deckungsgleich zeigten sich die Grünen und die SP. Während die Genossinnen und
Genossen Extremwerte zwischen -9.1 (Carlo Sommaruga, GE und Susanne Leutenegger
Oberholzer, BL) und -5.7 (Daniel Jositsch, ZH) einnahmen, fanden sich bei den Grünen
Christine Häsler (-.9.5) und Yvonne Gilli (SG, -6.8) an den Fraktionspolen. 
Der Median des gesamten Nationalrats lag bei 0.8; das Parlament politisierte also leicht
rechts der Mitte. Die Studie stellte bei der Analyse der gesamten 49. Legislatur
allerdings im Vergleich mit der 48. Legislatur einen Linksrutsch fest. Insbesondere in
der Verkehrs- und Energiepolitik habe Mitte-Links erfolgreich koaliert.  

Erstmals konnte aufgrund der neu eingeführten elektronischen Stimmanlage auch der
Ständerat vermessen werden. Insgesamt zeigte sich in der kleinen Kammer eine
wesentlich schwächere Polarisierung als bei der Volksvertretung. Zwar gab es auch im
Ständerat Extrempositionen –  Robert Cramer (gp, GE) mit -9.6 zur Linken und Peter
Föhn (svp, SZ) mit 9.6 zur Rechten –, die überwiegende Mehrheit der Ständerätinnen
und Ständeräte fanden sich aber zwischen den Werten -4 bis +5. 30

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 08.09.2015
MARC BÜHLMANN

Sowohl die SPK-NR als auch die SPK-SR gaben einer parlamentarischen Initiative Caroni
(fdp, AR) Folge, die mehr Transparenz über Mandate von Lobbyisten verlangt. Das
Begehren, das nach der Wahl Caronis in den Ständerat von seiner ehemaligen
Nationalratskollegin Isabelle Moret (fdp, VD) übernommen worden war, verlangt eine
Präzisierung der Funktion von Personen mit Zutrittskarten zum Bundeshaus. Zwar
müssten Inhaber, dieser von Parlamentarierinnen und Parlamentariern vergebenen
Badges, bereits heute ihre Funktion angeben, wobei dort die Bezeichnung "Gast",
"persönlicher Mitarbeiter" oder im Falle von Lobbyisten die auftraggebende
Organisation angegeben wird. Dabei bleibe aber bei den Lobbyisten im Dunkeln – so
Caroni in seiner Begründung –, welche Interessen sie im konkreten Fall vertreten;
angegeben werde eine Public-Affairs-Unternehmung, bei der ein Lobbyist tätig sei,
nicht aber das einzelne Mandat, für das er aktiv sei. Die SPK-NR sprach sich für dieses
Anliegen aus und gab in einer Medienmitteilung an, sich mit 14 zu 10 Stimmen bei einer
Enthaltung für eine solche Präzisierung ausgesprochen zu haben. Die
Schwesterkommission zog im August 2016 nach und gab der Initiative ebenfalls mit 10 zu
1 Stimmen bei einer Enthaltung Folge und versprach, sich aufgrund der
parlamentarischen Initiative Berberat (sp, NE) (15.438) der Sache anzunehmen und eine
Gesetzesvorlage betreffend Lobbytätigkeit auszuarbeiten. 31

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.08.2016
MARC BÜHLMANN

Man sei bereits daran, eine Vorlage auszuarbeiten, die eine ähnliche Stossrichtung
verfolge wie die Motion Estermann (svp, LU), mit welcher die Einschränkung von
Lobbyismus im Bundeshaus gefordert wird, gab das Büro-NR als Begründung für seine
Ablehnung zum Vorstoss der Luzerner Nationalrätin zu bedenken. Auf der Basis der
parlamentarischen Initiativen Berberat (sp, NE; Pa.Iv. 15.438) und Caroni (fdp, AR; Pa.Iv.
15.433) arbeite das Büro-NR eine Vorlage aus, die 2018 dem Rat vorgelegt werden soll
und mit der das Anliegen Estermann – die Beschränkung der dauerhaften
Zutrittsrechte über eine Parlamentarierin oder einen Parlamentarier auf einen
persönlichen Mitarbeitenden oder ein Familienmitglied – ebenfalls behandelt werde.
Statt eine Motion zu überweisen, scheine es dem Büro zweckmässiger, das Anliegen im
Rahmen dieser Vorlage zu besprechen. 

MOTION
DATUM: 28.05.2018
MARC BÜHLMANN
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Der Bundesrat hatte sich noch nicht zur Motion geäussert, die Argumentation des Büros
schien im Rat aber zu verfangen. Lediglich zwölf Stimmen – zehn aus der SVP- und zwei
aus der FDP-Fraktion – sprachen sich für Annahme der Motion aus. Dagegen hielten 172
Nein-Stimmen. 32

Organisation der Bundesrechtspflege

Mit einem Postulat Caroni (fdp, AR) soll geprüft werden, wie das Bundesgericht
entlastet werden kann. Das vom Nationalrat in der Wintersession diskussionslos
angenommene Begehren schlägt insbesondere vor, Bagatellfälle zu definieren und diese
nicht mehr vom  Bundesgericht beurteilen zu lassen. Der Bundesrat kündigte an, die
Vorschläge im Rahmen einer Revision des Bundesgerichtsgesetzes zu prüfen. 33

POSTULAT
DATUM: 13.12.2013
MARC BÜHLMANN

Die 2013 vom Ständerat überwiesene Motion Martin Schmid (fdp, GR), die eine Live-
Stream-Übertragung öffentlicher Urteilsberatungen des Bundesgerichtes verlangt
hätte, wurde in der Frühlingssession von der grossen Kammer abgelehnt. Die
Kommission für Rechtsfragen, deren Mehrheit die Motion auch entsprechend der
Empfehlung des Bundesrates ablehnte, machte geltend, dass die Transparenz, die mit
dem Vorstoss gefordert werde, bereits ausreichend vorhanden sei.
Grundsatzentscheide würden digital veröffentlicht und alle Urteile könnten im Internet
abgerufen werden. Eine systematische Internetübertragung von sehr komplexen
Sachverhalten würde eher zu Problemen führen. Der Mediatisierungsdruck könnte etwa
auch die Unabhängigkeit des Gerichtes gefährden. Zudem würden lediglich ein Prozent
aller Urteile überhaupt öffentlich diskutiert. Die Minderheit, angeführt von Daniel
Jositsch (sp, ZH) versuchte vergeblich geltend zu machen, dass das Interesse und das
Vertrauen in die Justiz durch die wenigen Live-Auftritte der Bundesrichter erhöht
werden könnte. Der Nationalrat versenkte die Motion mit 130 zu 38 Stimmen bei 6
Enthaltungen. 34

MOTION
DATUM: 11.03.2014
MARC BÜHLMANN

Eine von Andrea Caroni (fdp, AR) eingereichte Motion mit dem Ziel, die
Bundesanwaltschaft zu entlasten, fand im Nationalrat keine Gnade. Caroni monierte,
dass die Bundesanwaltschaft bei der ihr von Rechts wegen zustehenden Verfolgung von
Sprengstoffdelikten mit zu vielen Bagatellfällen  beschäftigt sei. So müssten nicht nur
schwere Anschläge verfolgt werden, sondern auch die Zerstörung von Robidog-
Behältern oder ähnlichen mit pyrotechnischen Materialien beschädigten Einrichtungen.
Die grosse Kammer folgte der Argumentation des Bundesrates, der geltend machte,
dass die Bundesanwaltschaft Bagatellfälle bereits an die Kantone delegieren könne und
die Praxistauglichkeit der Strafprozessordnung schon anderweitig überprüft werde. Die
Motion wurde ohne Diskussion abgelehnt. 35

MOTION
DATUM: 26.09.2014
MARC BÜHLMANN

Volksrechte

Hohe Wellen warf die Abstimmung über die Unternehmenssteuerreform vom 24.
Februar 2008. Aus Sicht der SP hatten die Abstimmungsunterlagen falsche Angaben zu
den Steuerausfällen enthalten. Kiener Nellen (sp, BE) und Jositsch (sp, ZH), sowie eine
Privatperson reichten deshalb Beschwerde ein. Ende Berichtjahr entschied das
Bundesgericht gegen eine Wiederholung der Abstimmung, rügte aber den Bundesrat für
die fehlerhafte Kommunikation. 36

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 14.05.2011
MARC BÜHLMANN

In seinem Bericht zum Postulat der FDP-Liberale Fraktion zur Frage des Verhältnisses
zwischen Völkerrecht und Landesrecht hatte sich der Bundesrat positiv zur Idee
geäussert, ein obligatorisches Referendum für völkerrechtliche Verträge mit
verfassungsmässigem Charakter einzuführen. Mit seiner Motion wollte Andrea Caroni
(fdp, AR) diese positive Haltung konkretisieren. Wichtige völkerrechtliche Verträge
obligatorisch zur Abstimmung zu bringen, würde nicht nur die demokratische
Mitsprache ausbauen, sondern auch eine Stärkung der Legitimation des Völkerrechts
bedeuten – so der Motionär. In seiner Stellungnahme zu ebendieser Motion Caroni
bestätigte der Bundesrat seine positive Haltung: Ein obligatorisches Referendum bei
wichtigen völkerrechtlichen Verträgen sei nach vorherrschender Auffassung bereits
heute ungeschriebenes Verfassungsrecht. Eine Konkretisierung in der Verfassung

MOTION
DATUM: 25.09.2015
MARC BÜHLMANN
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würde nicht nur die Rechtssicherheit erhöhen, sondern auch die Praxis vereinfachen.
Die Regierung wies darauf hin, dass sie die Idee bereits im Rahmen der Initiative
"Staatsverträge vors Volk!" als direkten Gegenentwurf vorgeschlagen habe. Damals hatte
das Parlament vor allem aus abstimmungstaktischen Gründen allerdings auf einen
Gegenvorschlag verzichtet. Im Nationalrat wurde die Motion Caroni in der
Herbstsession 2015 diskussionslos angenommen. 37

Da Initiativen der Beratungskategorie der sogenannten «freien Debatte» zugeordnet
werden, haben grundsätzlich alle Parlamentsmitglieder das Recht auf Wortmeldung. In
den anderen, seit 1990 geltenden Beratungskategorien äussern sich in der Regel –
neben den Vertreterinnen und Vertretern des Bundesrates – lediglich
Kommissionssprecherinnen und -sprecher, Antragstellerinnen und Antragsteller von
Vorstössen oder Minderheitsanträgen und allenfalls Fraktionssprecherinnen und
-sprecher. Schon früher uferte die freie Debatte bei Volksinitiativen gerne auch in
einem ziemlichen Redemarathon aus, so etwa bei der «No-Billag»-Initiative. Immer
häufiger wird in solchen Debatten zudem auch das Recht genutzt, Zwischenfragen zu
stellen. So war es auch wenig verwunderlich, dass im Nationalrat nicht weniger als 83
Ratsmitglieder einen Antrag gestellt hatten, um in einem Votum die eigene Position zur
Volksinitiative «Schweizer Recht statt fremde Richter (Selbstbestimmungsinitiative)»
verdeutlichen zu können. Aufgrund der grossen Zahl an Rednerinnen und Rednern, aber
eben auch aufgrund der zahlreichen vor allem von SVP-Vertreterinnen und -vertretern
gestellten Zwischenfragen dauerte die Debatte schliesslich insgesamt über neun
Stunden – auf drei verschiedenen Sessionstage verteilt.  

In der Tat stellten die Fraktionsmitglieder der SVP den Hauptharst der Rednerinnen und
Redner, nämlich deren 42; von der SP-Fraktion meldeten sich 17 Mitglieder zu Wort, von
der FDP deren acht, von der CVP sieben, von den Grünen vier und von GLP und BDP je
zwei. Nicht weniger als 82 der 102 Zwischenfragen stammten zudem von der Volkspartei
(FDP: 9; SP: 7; BDP: 2; CVP: 1; GP: 1), wobei die SVP-Fraktionsvertreterinnen und
-vertreter sich häufig auch innerhalb der Fraktion selber befragten, was Roger
Nordmann (sp, VD) zur Zwischenfrage veranlasste, ob es sich hier nicht eher um die
«Selbstbefragungs-Initiative» handle. Den von verschiedenen Ratsmitgliedern
geäusserte Verdacht, dass die Volkspartei versuche, die Ratsabstimmung über die
Initiative so zu verzögern, dass das Begehren nicht bereits im November 2018, sondern
im Wahljahr 2019 an die Urne gelangt – Beat Jans (sp, BS) sprach von «Filibustern» und
Nadine Masshardt (sp, BE) staunte darüber, dass die SVP so viele Fragen zur eigenen
Initiative habe – konnte die SVP nicht ganz ausräumen. Freilich können Zwischenfragen
nur gestellt werden, wenn der Ratspräsident oder die Ratspräsidentin – aktuell
Dominique de Buman (cvp, FR)  – unmittelbar nach einem Votum die Rednerin oder den
Redner fragt, ob diese oder dieser die Zwischenfrage zulasse. Wird diese Frage
verneint, darf die Zwischenfrage nicht gestellt werden. Die meisten Votantinnen und
Votanten – mit Ausnahme der SVP-Abgeordneten – liessen denn die Zwischenfragen gar
nicht zu. Weil einige darob erzürnte SVP-Zwischenfragerinnen und -frager ihre Frage
trotzdem in den Saal riefen, musste de Buman einige Ermahnungen aussprechen.

Der Verdacht, dass es der SVP mit ihrer Redner- und Zwischenfragestrategie in der Tat
nicht nur um einen Kampf gegen die «Diskussionsverweigerung [...] der
Demokratieabschaffer in diesem Saal» ging, wie sich etwa Roger Köppel (svp, ZH)
echauffierte, sondern um eine Verschleppungstaktik, «damit das Geschäft erst im
Wahljahr vors Volk kommt», wie Roger Nordmann vermutete, wurde durch einen von
Fraktionssprecher Thomas Aeschi (svp, ZG) vorgebrachten Ordnungsantrag weiter
erhärtet. Die SVP wehrte sich nämlich dagegen, dass für den dritten Debattenteil eine
Nachtsitzung anberaumt wurde, was in der Regel nur bei hoher Geschäftslast oder
dringlichen Geschäften erfolge. Mit ihrem Ordnungsantrag wollte die SVP ihr Begehren
zu den normalen Sitzungszeiten weiter beraten, was wohl eine Verschiebung in die
Herbstsession bedeutet hätte. Die Sprecherin des Büros, Marina Carobbio Guscetti (sp,
TI) wies darauf hin, dass mit der überdurchschnittlichen Zahl an Rednerinnen und
Rednern das Kriterium der hohen Geschäftslast sehr wohl erfüllt sei. Der
Ordnungsantrag wurde dann mit 121 zu 67 Stimmen abgelehnt. Die 67 Stimmen
stammten allesamt aus den Reihen der Volkspartei. 
Auch der am dritten Verhandlungstag gestellte Antrag der SVP, die Anwesenden zu
zählen, um das nötige Quorum nachzuprüfen, verhalf nicht wirklich zu einer
Beschleunigung der Debatte. Freilich verliessen zahlreiche Parlamentarierinnen und
Parlamentarier nach dem Drücken des blauen Knopfes – der der Anwesenheitskontrolle
dient – den Nationalratssaal wieder, was Toni Brunner (svp, SG) derart erzürnte, dass er
als Antwort auf eine entsprechende Zwischenfrage von Thomas Aeschi von einem

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 11.06.2018
MARC BÜHLMANN
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«Kindergarten» sprach und seine Tirade gegen die nicht anwesenden Ratskolleginnen
und -kollegen vom Nationalratspräsidenten erst durch Abschalten des Mikrofons
unterbrochen wurde.

Nebst all diesem Geplänkel wurden freilich auch Argumente ausgetauscht. In der Tat
dienen die freie Debatte wie auch die Zwischenfragen ja durchaus auch dazu, den
Bürgerinnen und Bürgern zu zeigen, welche Begründungen für den Bezug der
verschiedenen Fronten geltend gemacht werden. Die ab und zu ziemlich emotional, ja
gar gehässig geführte Debatte – der Sonntags-Blick sprach von einer von der SVP
geplanten und zelebrierten Entgleisung, der Tages-Anzeiger von einem eigentlichen
Politikspektakel und die Aargauer Zeitung warf der SVP vor, statt einer inhaltlichen
Debatte auf Klamauk zu setzen – liess in der Tat deutliche Positionsbezüge erkennen.
Während alle Mitglieder der SVP-Fraktion das Begehren vehement verteidigten, lehnten
alle anderen Fraktionen die Initiative einhellig ab. 

Die Kommissionssprecherin Valérie Piller Carrard (sp, FR) und der
Kommissionssprecher Kurt Fluri (fdp, SO) berichteten, dass alle von der SPK-NR
angehörten Wirtschaftsvertreterinnen und -vertreter sowie sämtliche Rechtsexperten
die Initiative ablehnten. Es werde befürchtet, dass das Begehren dem
Wirtschaftsstandort Schweiz schade und in juristischer Hinsicht mehr Probleme
schaffe als löse. In der Kommission sei zudem die Gefahr einer Kündigung wichtiger
Menschenrechtsabkommen, ja gar der Europäischen Menschenrechtskonvention,
diskutiert worden. Klar sei einzig, dass bei einem Konflikt zwischen Völker- und
Landesrecht bestehende Verträge neu verhandelt oder gekündigt werden müssten. Wer
allerdings in welchem Verfahren feststelle oder entscheide, wann ein Normenkonflikt
bestehe und wann nicht bzw. wann dieser Konflikt genügend gravierend sei, bleibe
völlig unklar. Dies würde bei Annahme des Volksbegehrens eine grosse
Rechtsunsicherheit schaffen. Die Kommission empfehle deshalb mit 16 zu 9 respektive
14 zu 11 Stimmen, die Initiative abzulehnen und nicht auf den Gegenvorschlag
einzutreten. Letzterer war von Gerhard Pfister (cvp, ZG) eingebracht worden und
entsprach im Grossen und Ganzen dem schon im Ständerat gescheiterten Vorschlag
von Andrea Caroni (fdp, AR). Pfister zog seinen Antrag gleich zu Beginn der
nationalrätlichen Debatte zurück, weil die Initianten keinerlei Bereitschaft zeigen
würden, auf seinen Vorschlag für eine alternative Lösung überhaupt einsteigen zu
wollen. 

Die Befürworterinnen und Befürworter der Initiative begründeten ihr Anliegen mit vier
Hauptargumenten: (I) Die Initiative wolle Rechtssicherheit schaffen, indem die
Hierarchie von Völker- und Landesrecht geklärt werde. Dies sei auch angesichts einer
immer stärkeren Einmischung rechtlicher Normen in die Politik (sogenannte
Justizialisierung) von Nöten. (II) Damit werde zudem die (direkte) Demokratie gestärkt
und die Abhängigkeit vom Ausland gemindert. (III) Häufig wurde argumentiert, dass mit
der Initiative nur ein Zustand wiederhergestellt werde, wie er fünf Jahre zuvor schon
geherrscht habe. Damit wurde auf ein Bundesgerichtsurteil vom 12. Oktober 2012
rekurriert, mit welchem die Schubert-Praxis faktisch ausser Kraft gesetzt und wodurch
festgelegt worden sei, dass internationales Recht generell nationalem Recht vorgezogen
werden müsse. Konkret hatte das Bundesgericht in einem Fall die
Menschenrechtskonvention der Regelung der Ausschaffungsinitiative vorgezogen.
Damit sei die direkte Demokratie gleichsam ausgehebelt worden, so die SVP. Kein
anderer Staat gebe aber internationalem Recht Vorrang vor Landesrecht. (IV) Gewarnt
wurde in diesem Zusammenhang auch vor der Einmischung der EU, die mit dem viel
diskutierten Rahmenabkommen und dem Vorrang von internationalem Recht faktisch
zum «obersten Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft» werde – so etwa
Hans-Ueli Vogt (svp, ZH). Die Schweiz werde zu einer Marionette und Volksentscheide
verkämen zu einer Art Umfrageergebnis, was letztlich nur noch eine
Scheinselbstbestimmung sei, erklärte Thomas Aeschi. Andreas Glarner (svp, AG)
verklebte sich den Mund mit blauen Klebestreifen, um zu demonstrieren, dass man sich
den Mund verbieten lasse. Roger Köppel warnte gar von einer «kalten Entmachtung des
Volkes» und Magdalena Martullo-Blocher (svp, GR) stellte die Anschuldigung in den
Raum, dass die «sogenannten Volksvertreter im Saal», denen man im Gegensatz zum
Volk nicht vertrauen könne, dem süssen Gift der Macht verfallen seien, die Souveränität
des Volkes an sich rissen und ins Ausland verkauften. Dies sei der Untergang der
Schweiz. 

Die Gegnerinnen und Gegner des Begehrens betonten neben den bereits von der
Kommission vorgebrachten Argumenten auch den nötigen Spielraum, den Gerichte im
Einzelfall bräuchten, der aber mit einer Annahme der Initiative stark eingeschränkt
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würde. Zahlreiche Plädoyers machten sich zudem für die Menschenrechte stark, die mit
der Annahme einer Initiative gefährdet wären, weil die Kündigung der
Menschenrechtskonvention durch die Schweiz einen fatalen Vorbildcharakter hätte.
Balthasar Glättli (gp, ZH) sprach etwa von einer «Antimenschenrechts-Initiative». Das
Volksbegehren stelle die Werte der Schweiz – laut Nadine Masshardt (sp, BE)
«Verlässlichkeit, Stabilität und Menschenrechte» – fundamental infrage. Die kleine
Schweiz sei auf Vertragssicherheit und auf Völkerrecht angewiesen, damit sie nicht dem
Recht des Stärkeren ausgesetzt sei. Aber wer – so fragte sich Matthias Jauslin (fdp, AG)
– gehe mit einem unverlässlichen Partner noch einen Vertrag ein? Völkerrechtliche
Verträge würden von der Schweiz freiwillig eingegangen, weil sie von grossem Nutzen
seien, betonte Ruth Humbel (cvp, AG). Die Stimmbevölkerung werde nicht durch
Völkerrecht entmachtet, weil wichtige Verträge ja immer direktdemokratisch legitimiert
seien, gab Eric Nussbaumer (sp, BL) zu bedenken. 

Das Schlussvotum gehörte Justizministerin Simonetta Sommaruga. Sie führte aus, dass
sich Souveränität und globale Vernetzung nicht widersprechen, weil die Schweiz
souverän bestimme, mit wem sie internationale Verträge abschliesse. Wie diese
Verträge abzuschliessen seien und dass man sie einzuhalten habe, stehe eigentlich in
der von Volk und Ständen abgesegneten Bundesverfassung. Ebenfalls festgehalten sei,
dass es den Gerichten zu überlassen sei, bei Normenkonflikten flexibel und pragmatisch
zu entscheiden. Mit der Selbstbestimmungsinitiative würde dies allerdings auf den Kopf
gestellt. Das Begehren fordere nicht nur, dass Völkerrecht nicht mehr zählen solle,
sondern dass die Gerichte im Konfliktfall rechtswidrige Entscheide fällen müssten. Die
Neuaushandlung von Verträgen würde damit zu einer Obligation und bleibe nicht
Option. Die Initiative, weil sie nur Schwarz und Weiss kenne, zwänge die Schweiz in ein
Korsett. Nicht nur die eigene Handlungsfähigkeit würde eingeschränkt, sondern auch
die Zuverlässigkeit der Schweiz als Vertragspartnerin werde aufs Spiel gesetzt. Zudem
sei die Initiative nicht genügend deutlich bei der Definition von «Widerspruch». Wann
ein Konflikt zwischen Völkerrecht und Landesrecht bestehe, wie gross dieser sein
müsse und wer dies entscheide, bleibe unklar. Die Justizministerin versuchte auch die
Meinung zu entkräften, dass das Bundesgericht seit 2012 auf die Schubert-Praxis
verzichtet habe; es sei im Gegenteil in mehreren Fällen Bezug genommen worden auf
diese Praxis. Die Schweiz sei erfolgreich, weil sie beweglich und pragmatisch immer
wieder neue Antworten auf neue Herausforderungen gefunden habe. Die im Gegenteil
dazu starre und dogmatische Initiative werde vom Bundesrat deshalb zur Ablehnung
empfohlen. 

Wie aufgrund der Debatte nicht anders zu erwarten war, stimmten die 67 anwesenden
Mitglieder der SVP-Fraktion – einzig Ulrich Giezendanner (svp, AG) war abwesend – für
und die restlichen 127 bei der Abstimmung anwesenden Nationalrätinnen und
Nationalräte gegen Annahme der Initiative. 38

Föderativer Aufbau

Beziehungen zwischen Bund und Kantonen

Um den Föderalismus «als tragende Säule» zu erhalten, reichte Andrea Caroni (fdp, AR)
Ende 2014 eine Motion ein, mit der eine Art Verfassungsgerichtsbarkeit «light»
eingeführt werden soll. Weil Kantone keine rechtliche Handhabe haben, um sich gegen
die auch von einem KdK-Bericht festgestellte Zentralisierungstendenz zur Wehr zu
setzen, sollte ein Verfassungsgericht eigens für die Kantone geschaffen werden. Hier
würden auf Antrag der Kantone Bundesgesetze kassiert, die föderalistische Rechte
beschneiden. Die Motion wurde 2014 nicht mehr behandelt und auch der Bundesrat
gab noch keine Stellungnahme dazu ab. 39

MOTION
DATUM: 01.12.2014
MARC BÜHLMANN

Mitte Februar nahm der Bundesrat zur Motion Caroni (fdp, AR) Stellung. Er wies darauf
hin, dass die Idee einer Verfassungsgerichtsbarkeit in den Räten bisher immer auf
Ablehnung gestossen sei – auch wenn damit explizit die Stellung der Kantone verbessert
worden wäre. So wurde etwa im Rahmen der Justizreform 1999 explizit auf die
Möglichkeit verzichtet, dass ein Kanton beim Bundesgericht hätte prüfen lassen
können, ob ein Gesetz die kantonale Autonomie verletze. Diese Möglichkeit hatte der
Bundesrat auf Wunsch der Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) auch in die NFA-
Botschaft eingebaut, aber auch dieser Vorschlag war 2003 in den Räten gescheitert.
Schliesslich scheiterten erst kürzlich auch zwei parlamentarische Initiativen im
Ständerat, mit denen die Beschränkung der Normenkontrolle hätte aufgeweicht werden
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sollen. Aufgrund dieser ablehnenden Haltung erachtete die Regierung die Diskussion
über eine Verfassungsgerichtsbarkeit als nicht erfolgversprechend. Zudem dürfe die
Idee einer richterlichen Kontrolle der Einhaltung der Verfassung nicht nur den
Kantonen dienen, sondern müsse auch den Bürgerinnen und Bürgern nutzen. Die
Kantone hätten zudem bereits jetzt zahlreiche Möglichkeiten, auf die Gesetzgebung
einzuwirken. 
Da Andrea Caroni bei den eidgenössischen Wahlen in den Ständerat gewählt wurde,
wurde der Vorstoss von Kurt Fluri (fdp, SO) übernommen. 40

Par la motion "Défense du fédéralisme. Juridiction constitutionnelle limitée en faveur
des cantons", Andrea Caroni (plr, AR) demande que soit étudiée la possibilité de mettre
en place une juridiction constitutionnelle permettant aux cantons d'aller devant le
Tribunal fédéral s'ils estiment que la Confédération outrepasse ses compétences. Le
député argue que le contraire est possible et que, dans un Etat fédéral où la tendance
est à la centralisation, il serait nécessaire d'avoir un outil permettant aux cantons d'être
sur un pied d'égalité avec la Confédération. 
Le Conseil fédéral, dans sa réponse, tient à rappeler que diverses tentatives ont été
entreprises pour aller dans ce sens depuis 1999 mais qu'à chaque fois, les chambres
fédérales ont rejeté les différentes propositions. De plus, les cantons ont la possibilité,
tout au long du processus législatif, d'exercer une influence sur les projets de loi. C'est
pourquoi, le Conseil fédéral appelle les membres du Conseil national à rejeter la motion
en question. Kurt Fluri (plr, SO) – qui a repris, entre temps, la motion des mains du
député Caroni – n'étant pas présent dans le plénum, la motion est refusée sans
discussion par 143 voix contre, 39 voix pour et 4 abstentions.

MOTION
DATUM: 27.09.2016
KAREL ZIEHLI

Wahlen

Kantonale Ersatzwahlen

Im Kanton Zürich fand eine Ersatzwahl für den Sitz der zurückgetretenen Rita Fuhrer
(svp) statt. Es kam zu einer spannenden Nominationsphase. Angesichts der
Sitzverteilung 2 SP, 2 FDP, 2 SVP, 1 CVP waren neben einer SVP-Kandidatur vor allem
Kandidaturen der Grünen und der Grünliberalen naheliegend. Jedoch war klar, dass nur
eine dieser Parteien antreten konnte, wenn eine Chance zum Wahlsieg bestehen sollte.
Bei den Grünliberalen zeigte Martin Bäumle Interesse an einer Kandidatur. Die Grünen
diskutierten die Möglichkeit, Bäumle unter der Bedingung zu unterstützen, dass dieser
im Falle einer Niederlage in der Ersatzwahl bei den Gesamterneuerungswahlen 2011
nicht mehr antreten und damit eine grüne Kandidatur 2011 nicht konkurrenzieren
würde. Sie beschlossen letztlich, nicht anzutreten, Bäumle (glp) aber auch nicht offiziell
zu unterstützen. Die SP hatte von den Grünen eine Kandidatur gefordert. Nach dem
Verzicht der Grünen sprachen sich die SP-Delegierten für eine eigene Kandidatur aus,
obwohl die Sozialdemokraten bereits ihrem Wähleranteil entsprechend in der
Regierung vertreten waren. Als Reaktion darauf zog sich Martin Bäumle (glp) aus dem
Rennen zurück. So kam es zu einem Zweikampf SVP gegen SP. Die SP nominierte
Nationalrat Daniel Jositsch. Die SVP trat mit Ernst Stocker, Stadtpräsident von
Wädenswil, an. Stocker hatte SVP, FDP, CVP, EVP und EDU hinter sich, Jositsch die SP
und die Grünen. Die Grünliberalen beschlossen Stimmfreigabe. Stocker (svp) schaffte
die Wahl deutlich mit 173'816 Stimmen, Jositsch erzielte mit 143'089 Stimmen jedoch
ein gutes Resultat. In den Städten Zürich und Winterthur lag er vor Stocker, in allen
anderen Gemeinden siegte der SVP-Kandidat. Mit 45'028 war die Anzahl der
Leerstimmen hoch, was darauf hinweist, dass ein Teil der Wählerschaft mit der
Kandidatenauswahl unzufrieden war. 41

WAHLEN
DATUM: 29.11.2009
SABINE HOHL

Im Kanton Appenzell Ausserrhoden gilt für Regierungsmitglieder eine Altersgrenze von
65 Jahren. Diese hätte der amtierende Landammann Hans Diem (svp) eigentlich erst
2014 erreicht. Gesundheitliche Gründe zwangen ihn allerdings dazu, bereits im
Berichtjahr zurückzutreten. Damit musste nicht nur ein neues Regierungsmitglied
bestimmt, sondern auch die Besetzung des Amtes des Landammanns, also des
Ausserrhoder Regierungspräsidiums neu geregelt werden. Der Landammann wird für
vier Jahre von der Wahlbevölkerung bestimmt. Für das Amt bewarb sich einzig die
amtierende Regierungsrätin und bisherige Stellvertreterin von Hans Diem, Marianne
Koller Bohl (fdp). Die SP, deren amtierender Gesundheitsdirektor Matthias Weishaupt
2011 bei der Wahl zum Landammann nur ganz knapp an Diem gescheitert war, wollte
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nicht antreten. Die Wahl von Koller Bohl war damit reine Formsache. Spannender
gestaltete sich die Wahl für den frei gewordenen Regierungssitz. Die SVP wollte ihren
zweiten Sitz mit Ingeborg Schmid-Huser (svp) verteidigen. Die FDP – bereits mit vier
Sitzen in der Regierung vertreten – machte der SVP den Sitz mit dem Stadtpräsidenten
von Herisau, Paul Signer (fdp) allerdings streitig. Mit Aussenseiterchancen trat zudem
Samuel Büechi (gp) an, der schon bei den Nationalratswahlen 2011 einen Achtungserfolg
hatte erringen können. Die mit einem Sitz im Regierungsrat vertretene SP verzichtete
darauf, eine eigene Kandidatur zu präsentieren und unterstützte,
überraschenderweise, nicht Büechi, sondern Signer, um den zweiten SVP-Sitz zu
verhindern. Die Wahl verhiess auch deshalb Spannung, weil für das Folgejahr eine
Staatsleitungsreform in Planung war, mit der nicht nur die Altersguillotine fallen sollte,
sondern auch eine Verkleinerung des Rates von sieben auf fünf Mitglieder, die
Abschaffung der Volkswahl des Landammanns, eine generelle Amtszeitbeschränkung
von 16 Jahren und eine Professionalisierung durch Einführung von Vollämtern
angestrebt wurde.

Bei den Ersatzwahlen am 3. März wurde Koller Bohl (fdp) wie erwartet mit 82% aller
Stimmen (11'444 Stimmen) zur dritten Frau Landammann im Kanton Appenzell
Ausserrhoden gewählt; die ersten beiden Frauen im höchsten Exekutivamt vor ihr
waren Marianne Kleiner (1997 bis 2000) und Alice Scherrer (2003 bis 2006). Im Rennen
um die Nachfolge von Hans Diem als Regierungsrat wurde hingegen ein zweiter
Wahlgang nötig. Zwar lag Paul Signer mit 8'105 Stimmen deutlich vor Ingeborg Schmid-
Huser (5'645 Stimmen), der Achtungserfolg von Samuel Büechi (2'985 Stimmen) führte
aber dazu, dass Signer das absolute Mehr um 358 Stimmen verpasste. Büechi trat für
den zweiten Umgang am 7 . April nicht mehr an, kritisierte aber die Machtfülle der FDP.
Tatsächlich wurde Paul Signer im zweiten Wahlgang mit 8'085 Stimmen gewählt.
Ingeborg Schmid-Huser konnte 5'628 Stimmen auf sich vereinen. Auch sie bezeichnete
die Dominanz der FDP als Problem. Neu stellte die FDP fünf von sieben
Regierungsmitglieder, die SVP und die SP je einen. Zudem hielten die Freisinnigen
sowohl den einzigen Nationalratssitz (Andrea Caroni) als auch die Ständeratsvertretung
(Hans Altherr). Die Wahlbeteiligung im zweiten Wahlgang lag mit 38,6% deutlich tiefer
als noch im März (47,7%); die Resultate weisen darauf hin, dass die Wählerschaft von
Büechi nicht mehr an die Urne ging. 

Mitte Juni hiess der Kantonsrat die geplante Regierungsreform knapp mit 32:28
Stimmen gut. Damit dürften auch die für 2015 angesetzte nächste
Gesamterneuerungswahl spannend werden. Ob die anderen Parteien dann ein Rezept
gegen die übermächtige FDP finden werden, muss sich spätestens dann weisen. 42

Eidgenössische Wahlen

Im Kanton Zürich kandidierten für die Nationalratswahlen 2015 insgesamt 873
Personen auf 35 Listen, was einen neuen Rekord hinsichtlich Listen, aber nicht
hinsichtlich Bewerberinnen und Bewerbern bedeutete – 2003 hatten sich gar 964
Personen für einen Nationalratssitz beworben. Vor 12 Jahren wurde im Kanton auch der
bisher höchste Frauenanteil unter den Kandidierenden gemessen (38.4%). Bei den
eidgenössischen Wahlen 2015 betrug dieser Anteil im Kanton Zürich noch 34.8%. Der
Altersschnitt aller Kandidierenden lag bei 41.6 Jahren. Die hohe Zahl an
unterschiedlichen Listen war auch dem zu erwartenden stärkeren Wettbewerb
geschuldet, war dem Kanton Zürich doch aufgrund des Bevölkerungswachstums ein
zusätzlicher Nationalratssitz (neu: 35 Sitze) zugesprochen worden. 
Die Linke verband ihre sieben Listen – neben der SP, der Juso, der GP und den jungen
Grünen schlossen sich die Alternative Linke (Alternative Liste inkl. PdA und
kommunistische Jugend), die Zentrumspartei und die von Kunstschaffenden für die
Wahlen geschaffene Liste Kunst und Politik zusammen. Damit war es – anders als 2011 –
wieder zu einem grossen linken Zusammenschluss gekommen. Rechts verband sich die
SVP zusammen mit ihrer Jungpartei mit den vier Listen der EDU und mit der
Autofahrerliste. Kein Platz wurde den SD gewährt. Auch die Mitte verband sich. Zu
reden gab dabei, dass sich die GLP nicht nur mit CVP, BDP und EVP verband, sondern
dass sich in dem Zusammenschluss neben den Piraten und der Tierpartei auch die
Bewegung Ecopop befand, die noch im November 2014 mit der gleichnamigen Initiative
eine extreme Zuwanderungsbeschränkung gefordert hatte. Keine Verbindungen ging die
FDP ein. 
Mit Max Binder (svp, ZH), Toni Bortoluzzi (svp, ZH) und Andreas Gross (sp, ZH) traten drei
langjährige Zürcher Volksvertreter nicht mehr an. Die drei hatten seit 1991 im
Nationalrat gesessen. Ebenfalls vakant wurde der Sitz von Jacqueline Fehr (sp, ZH), die
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im Frühjahr in die Zürcher Regierung gewählt worden war. Die Grünen mussten den Sitz
des zurückgetretenen Daniel Vischer (gp, ZH) verteidigen. Aufgrund der kantonalen
Wahlen versprachen sich die FDP, aber auch die SP, Chancen auf einen Sitzgewinn. Die
SVP wollte unbedingt ihren vor vier Jahren verlorenen zwölften Sitz zurückerobern.
Aber auch die EDU und die Alternative Liste hofften auf einen Überraschungserfolg. 

Anders als in den meisten Kantonen konnte sich im Kanton Zürich die SP als Siegerin
feiern lassen. Die Zürcher Genossen schafften mit Daniel Jositsch (sp, ZH) nicht nur
erstmals seit 1983 wieder den Sprung in den Ständerat – und zwar überraschenderweise
gleich im ersten Wahlgang  – sondern sie konnten auch zwei zusätzliche
Nationalratssitze gewinnen. Die neu neun Sitze wurden möglich, weil ein
Wählerzuwachs von 1.6 Prozentpunkten (neu: 20.9%) verzeichnet werden konnte. Ein
SP-Mandat wird von alt-Botschafter Tim Guldimann übernommen, der als
Auslandschweizer am vierthäufigsten auf die SP-Liste gesetzt worden war. Allerdings
ging einer der neuen SP-Sitze wohl auf Kosten der Zürcher Grünen, die nur noch zwei
Vertreter nach Bern schicken und 2.1 Prozentpunkte an Wählerstärke einbüssten
(6.3%). Über den stärksten Wählerzuwachs im Vergleich zu 2011 konnte sich die FDP
freuen. Der Sprung von 11.6% auf 15% bedeutete auch den Gewinn eines zusätzlichen
Sitzes (neu: 5 Sitze). Der SVP gelang die Rückeroberung ihres zwölften Sitzes dank eines
leichten Wählerzuwachses von 0.5 Prozentpunkten. Viel zu reden gaben aber die
starken Veränderungen innerhalb der Volkspartei selber. Mit Christoph Mörgeli (svp,
ZH), Ernst Schibli (svp, ZH) und Hans Fehr (svp, ZH) wurden gleich drei arrivierte
Parteigrössen abgewählt. Als fulminant wurde der Wahlerfolg von Roger Köppel (svp,
NR) bezeichnet, der zürichweit am meisten Stimmen erhielt und vom 17. Listenplatz an
die Spitze der Zürcher SVP-Vertreter gewählt wurde. Viele Stimmen erhielt auch der
neu antretende Hans-Ueli Vogt (svp, ZH), der wohl auch von seiner
Ständeratskandidatur profitierte. Zu den Verlieren gehörten neben den Grünen auch
die GLP (neu: 3 Sitze; 7.2%) und die BDP (neu: 1 Sitz; 3.6%), die je einen Sitz abgeben
mussten. Trotz leichten Wählerverlusten konnten die CVP (2 Sitze; 4%) und die EVP (1
Sitz; 2.8%) ihre Mandate halten. Die Alternative Liste (1.8%) und die EDU (1.6%)
verfehlten ihr Ziel eines Sitzgewinnes hingegen recht deutlich. Allerdings dürften beide
Parteien ihren jeweiligen Listenpartnern zu Sitzgewinnen verholfen haben. Mit
insgesamt 14 Frauen (SVP: 2 von 12; SP: 5 von 9, FDP: 2 von 5; GLP: 1 von 3; CVP: 2 von 2;
EVP: 1 von 1; BDP: 1 von 1) beträgt der Frauenanteil der Zürcher Delegation neu 40%
(2011: 29.4%). Die Wahlbeteiligung lag mit 47.3% einen halben Prozentpunkt höher als
noch 2011. 43

Anlässlich der Ständeratswahlen im Kanton Appenzell Ausserrhoden gab der
langjährige FDP-Vertreter Hans Altherr seinen Rücktritt bekannt. Um seine Nachfolge
bewarb sich ausschliesslich sein Parteikollege Andrea Caroni, welcher bisher als
Nationalrat für den Kanton amtete. Ohne Gegenkandidaten wurde Caroni mit  12‘308
Stimmen vom Ausserrhoder Stimmvolk bestätigt. Vereinzelte Stimmen waren 2‘613
eingereicht worden. 44

WAHLEN
DATUM: 18.10.2015
ANDREA DENZ

Im Hinblick auf die Nationalratswahlen im Kanton Appenzell Ausserrhoden trat
Amtsinhaber Andrea Caroni nach nur vier Jahren zurück, da er sich für Wahl in den
Ständerat präsentierte. Das nach der Sitzreduktion 2003 einzige verbliebene
Ausserrhoder Mandat musste demnach neu besetzt werden. In den Startlöchern dafür
stand schon früh Caronis designierter Parteinachfolger Markus Bänziger. Der
Textilunternehmer war politisch als Gemeinderat in Teufen kein Unbekannter. Dass ihm
Konkurrenz drohen würde, war aber stets abzusehen. Vom rechten politischen Rand
stellte die SVP den Herisauer Einwohnerrat David Zuberbühler als Herausforderer vor.
Von linker Seite erwuchs Bänziger durch den Kantonsschullehrer und SP-Kandidat Jens
Weber Konkurrenz. Keinen Kandidaten präsentierte die CVP. Sie rief gar implizit zu
einem Boykott auf, indem sie ihren Kantonsparlamentariern empfahl keinem der
Unterstützungskomitees beizutreten. Grund dafür war die fehlende Unterstützung
seitens FDP, SVP und SP anlässlich der vergangenen Regierungsratswahlen, welche die
Christdemokraten den anderen Parteien offensichtlich übelnahm.

Das Trio von Bewerbern für die grosse Kammer versprach eine spannende Ausganslage
für die anstehenden Wahlen. Da das relative Mehr über die Wahl entscheiden würde,
konnten unter Umständen nur wenige Stimmen mehr oder weniger entscheidend sein.
Insbesondere  dadurch, dass die Linke mit Jens Weber einen eigenen Kandidaten
präsentierte, war die Ausgangslage für den FDP-Kronfavoriten Markus Bänziger etwas
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schwieriger geworden. Ihm sollten mit aller Wahrscheinlichkeit wichtige Stimmen links
der Mitte fehlen, welche er in einem Zweikampf mit SVP-Kandidat Zuberbühler wohl auf
sicher gehabt hätte. Letzterer hatte den nicht zu unterschätzenden Vorteil, dass er aus
dem einwohnerstarken Herisau stammte. Zudem war Zuberbühler als langjähriger
Lokalpolitiker bekannt und, wie allerdings auch sein FDP-Herausforderer, gut vernetzt
im Kanton. Allen drei Kandidaten wurde ein guter Wahlkampf attestiert. Jens Weber,
welcher als linker Anwärter anfangs eher in einer schwierigen Position gesehen wurde,
schaffte es durch eine souveräne Kampagne seinen Aussenseiterstatus deutlich
aufzuweichen. Markus Bänziger stellte seine wirtschaftlichen Kompetenzen und sein
Fachwissen in den Vordergrund und präsentierte sich als „seriöser Schaffer“, wie es die
Appenzeller Zeitung formulierte. David Zuberbühler hatte seinerseits keine Mühe, sich
mit klassischen SVP-Positionen ein klares Profil zu schaffen und sich von seinen
Konkurrenten und insbesondere von Bänziger abzugrenzen. Der ausgeglichene
Wahlkampf  und die Konstellation der Kandidaten sorgten denn auch dafür, dass sich
bis zum Schluss kein klarer Favorit herauskristallisierte. Wohl auch der freisinnigen
Tradition in Ausserrhoden geschuldet, wurde Bänziger am ehesten leicht favorisiert.

Als Sieger aus dem bis zum Schluss knappen Rennen ging SVP-Kandidat David
Zuberbühler hervor. Die als letztes bekannt gegebenen  Resultate aus Herisau stellten
sich als auschlaggebend heraus, wodurch sich Zuberbühler mit 6‘394 Stimmen an der
Spitze behaupten konnte. Markus Bänziger musste sich ihm mit 5‘949 Stimmen
geschlagen geben. Mit 5‘059 Stimmen und einem ansehnlichen Resultat nahm SP-
Kandidat Jens Weber den dritten Rang ein. Die Wahlbeteiligung im Kanton Appenzell
Ausserrhoden betrug 47.1%. Nach der Wahl von Jakob Freund 1995 gelang es der SVP
somit ein zweites Mal, die Phalanx des Freisinns zu durchbrechen. 45

Anlässlich der Ständeratswahlen im Kanton Zürich gaben zwei politische
Schwergewichte ihren Rücktritt bekannt. Es waren dies FDP-Ständerat Felix Gutzwiller
und GLP-Ständerätin Verena Diener. Sie waren seit 2007 im «Stöckli» und legten somit
beide nach zwei Legislaturen ihr Amt nieder. Die FDP war seit 1983 ununterbrochen im
Ständerat vertreten und stand mit Unternehmer und Nationalrat Ruedi Noser in den
Startlöchern für die Nachfolge von Gutzwiller. Neben Noser galt dieses Mal mit
Nationalrat und Rechtsprofessor Daniel Jositsch ein Sozialdemokrat als Kronfavorit. Für
die SP bot sich der Doppelrücktritt als ausgezeichnete Chance im Kanton Zürich endlich
wieder einen Ständevertreter zu stellen. Das letzte Mal war dies mit Emilie Lieberherr
zwischen 1978 und 1983 gelungen. Die SVP, welche ihren Sitz 2007 an Verena Diener
verloren hatte, versuchte Hans-Ueli Vogt die Rückeroberung; Vogt lehrt wie Jositsch an
der Universität Zürich. Die Grünliberalen wollten einen möglichen Sitzverlust nicht
einfach so über sich ergehen lassen und kandidierten mit Aushängeschild und
Parteipräsident Martin Bäumle. Des Weiteren stellten sich Bastien Girod von den
Grünen, Barbara Schmid-Federer von der CVP und Maja Ingold von der EVP zur Wahl.
Als krasse Aussenseiter galten ausserdem David Herzog von der Piratenpartei und Joel
von Allmen von Ecopop.
Die Zürcher Ständeratswahlen gehörten im interkantonalen Vergleich zu den offensten
und spannendsten Wahlen. Die Vielzahl an Kandidierenden machte einen zweiten
Wahlgang absehbar. FDP und SVP machten analog zu den Nationalratswahlen vor allem
mit ihrer Uneinigkeit Schlagzeilen. SVP-Kantonalpräsident Alfred Heer bezeichnete
Noser als «Euro-Turbo» und schloss eine Unterstützung des FDP-Kandidaten aus.
Hans-Ueli Vogt galt seinerseits zwar eher als konzilianter und konsensorientierter SVP-
Vertreter, bei der FDP stand aber ein Zusammenspannen ebenfalls ausser Frage. Dies
umso mehr, als dass Vogt als Vater der «Selbstbestimmungsinitiative» den europa- und
aussenpolitischen Graben zwischen den beiden Parteien nachgerade verkörperte. Der
SVP-Kandidat gab sich alle Mühe, im Wahlkampf nicht mit «seiner» Initiative in
Verbindung gebracht zu werden und fokussierte explizit auf Wirtschaftsthemen. Eine
Auswertung von Smartvote verdeutlichte die Differenzen zwischen Noser und Vogt, was
die «ungeteilte Standesstimme» der Bürgerlichen ebenfalls als Relikt aus anderen
Zeiten erscheinen liess. Die dritte bürgerliche Kandidatin, Barbara Schmid-Federer, galt
als Vertreterin des gesellschaftsliberalen Flügels. Im Gegensatz zu den FDP- und SVP-
Kandidaten erhielt Schmid-Federer allerdings keine Unterstützung des
Gewerbeverbands, weil dieser sie als «zu links» betrachtete. Im vom Gewerbeverband
angeregten KMU-Rating der Bundesparlamentarier landete die CVP-Vertreterin denn
auch nur auf dem 130. Rang – und damit parteiintern einzig vor ihrer Zürcher
Nationalratskollegin Kathy Riklin. Für SP-Spitzenkandidat Daniel Jositsch versprachen
diese Differenzen im bürgerlichen Lager eine gute Ausgangslage. Jositsch war laut
Medien das nationale Aushängeschild des «rechten» Flügels der SP. Es wurde
entsprechend erwartet, dass der amtierende Volksvertreter weit über die Parteigrenzen
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hinweg Stimmen ergattern würde. Eine im Vorfeld publizierte Wahlumfrage bestätigte
dies und deutete sogar darauf hin, dass Jositsch die Wahl bereits im ersten Durchgang
gelingen könnte. Die Grünen konnten mit Bastien Girod auf einen ebenfalls profilierten
Nationalrat setzen. Girod hatte sich innerhalb seiner Partei gegen die vier Jahre zuvor
abgewählte Nationalrätin Katharina Prelicz Huber durchgesetzt. Girod wurde zugetraut,
mehr Stimmen aus anderen Parteien zu holen, als seine stramm links politisierende
Parteikollegin. Tatsächlich wurde mancherorts schon über ein allfälliges Szenario à là
Waadt 2007 spekuliert, wo nach einem Doppelrücktritt ein rotgrünes Duo den Einzug in
die kleine Kammer geschafft hatte. Die Sitzverteidigung der GLP schien angesichts der
prominenten und breit gefächerten Konkurrenz als eher unwahrscheinlich, auch wenn
Martin Bäumle als Zugpferd als ernstzunehmender Kandidat betrachtet wurde. EVP-
Kandidatin Maja Ingold hingegen hatte schon bei den letzten Ständeratswahlen lediglich
knapp 5 Prozent der Stimmen erhalten und auch heuer wurde ihr kaum ein besseres
Resultat zugetraut. 
In Sachen Werbung war im Zürcher Wahlkampf SVP-Kandidat Hans-Ueli Vogt
omnipräsent. Die Vielzahl an Plakaten und Inseraten, welche mit seinem Konterfei
geschmückt waren, liessen den Tages-Anzeiger zur Schlagzeile «Und täglich grüsst
Hans-Ueli Vogt» hinreissen. 

Von der Spitze grüsste am Wahltag aber SP-Kandidat Daniel Jositsch. Er schafft die
Wahl tatsächlich bereits im ersten Wahlgang indem er mit 182'776 Stimmen das
absolute Mehr von 177'770 übersprang. Ruedi Noser folgte mit recht deutlichem
Abstand und 148'558 Stimmen auf Rang zwei. Dahinter reihten sich Hans-Ueli Vogt mit
123'144 Stimmen und Bastien Girod mit 80'737 Stimmen ein. Enttäuschend war die Wahl
für Martin Bäumle, welcher mit 57'125 Stimmen eher unter den Erwartungen blieb.
Weiter hinten im Kandidatenfeld folgten Barbara Schmid-Federer (34'639 Stimmen),
Maja Ingold (21'603 Stimmen), David Herzog (3'069 Stimmen), Joel von Allmen (1'350
Stimmen) und Vereinzelte mit insgesamt 58'050 Stimmen. Mit der vorzeitigen Wahl
Jositschs war für die bürgerlichen Parteien FDP und SVP das ungünstigste Szenario
eingetreten. Da Noser und Vogt mit Bastien Girod noch ein grüner Kandidat im Nacken
sass, wäre ein Rückzug einer der beiden aus bürgerlicher Sicht durchaus sinnvoll
gewesen. Beide Parteien hielten aber – im Gegensatz zu den Mitteparteien – an ihren
Kandidaturen fest. So kam es im zweiten Wahlgang zum Dreikampf zwischen Ruedi
Noser, Hans-Ueli Vogt und Bastien Girod. Bei der FDP war man verständlicherweise
nicht glücklich über das Festhalten der SVP an Vogt. Bei der Volkspartei liess man aber
verlauten, dass man sich nicht für die FDP verantwortlich sehe. Laut SVP-Präsident
Alfred Heer war dies auch die Konsequenz der freisinnigen Absage an die SVP bezüglich
einer Listenverbindung für die Nationalratswahlen. Immerhin machte die SVP der FDP
noch das überkantonale Angebot, Vogt zurückzuziehen, falls der Aargauer FDP-Kandidat
Philipp Müller seinerseits zu Gunsten von SVP-Mann Hansjörg Knecht verzichten würde.
Dieses Angebot wurde von der FDP aber ausgeschlagen. Beruhigt haben dürfte die
Liberalen eine Nachwahlbefragung der Forschungsstelle sotomo, welche die
Sympathien der Wähler im zweiten Wahlgang klar auf Seiten Nosers fand. Das Forum
Zürich – ein Zusammenschluss Zürcher Wirtschaftsverbände – gab nach Stimmfreigabe
im ersten Durchgang nun ebenfalls die Unterstützung für Ruedi Noser bekannt.
Gleichzeitig machten die Verbände ihrem Ärger über die fehlende Einigkeit im
bürgerlichen Lager Luft. Auf die Seite des FDP-Kandidaten schlugen sich auch alle
bürgerlichen Mitteparteien – mit Ausnahme der GLP, welche Stimmfreigabe beschloss.
Die SP stellte sich hingegen erwartungsgemäss hinter Girod. Doch auch bei den
Sozialdemokraten gab es einzelne Exponenten wie etwa Elmar Ledergerber, Markus
Notter oder Mario Fehr, welche sich für Ruedi Noser aussprachen ohne zu verhehlen,
dass damit Vogts Wahlchancen minimiert werden sollten.
Den vielen Spekulationen wurde am 22. November mit dem Sieg von Ruedi Noser im
zweiten Wahlgang ein Ende gesetzt. Der FDP-Kandidat überflügelte seine Konkurrenten
mit 150'548 Stimmen deutlich. Das zweitbeste Resultat erzielte nicht etwa Vogt,
sondern Bastien Girod mit 106'946 Stimmen. Hans-Ueli Vogt hingegen vereinte im
zweiten Durchgang nur noch 74'758 Stimmen auf sich. Das Resultat verdeutlichte, dass
die Wahlchancen von Vogt wohl kaum realistisch gewesen waren. Gleichzeitig war aber
auch Girod weit davon entfernt geblieben, Ruedi Noser ernsthaft gefährlich zu werden.
Somit teilen sich die Freisinnigen und die Sozialdemokraten erstmals seit den 1950er-
Jahren wieder die Standesstimme des Kantons Zürich. Die spannende Ausgangslage
hatte im ersten Wahlgang (45.8%) deutlich stärker mobilisiert als im zweiten (38.7%). 46
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Nach einer eidgenössischen Wahl hat ein provisorisches Büro, das vom
Alterspräsidenten zusammengestellt wird, festzustellen, dass die Wahl gültig war und
dass bei den neu gewählten Volksvertreterinnen und Volksvertretern keine
Unvereinbarkeiten vorliegen. Gestützt auf den Bericht des Bundesrates zu den Wahlen
stellte ebendieses von Alterspräsident Luzi Stamm (svp, AG) präsidierte Büro die
Gültigkeit der Wahlen in allen 26 Kantonen fest. Damit konnte am ersten Sitzungstag die
50. Legislatur im Nationalrat offiziell mit dem Eid, der von 122 Mitgliedern geleistet
wurde, bzw. mit dem Gelübde, das von 77 Nationalrätinnen und Nationalräten abgelegt
wurde, beginnen (15.215). Unvereinbarkeiten wurden keine festgestellt, da Roberto
Schmidt (cvp, VS) seinen Austritt aus der Kommission für den Fonds Landschaft Schweiz
gegeben hatte – ein Amt, das mit dem Nationalratsmandat nicht vereinbar gewesen
wäre. Zudem hatten sich die Nationalräte, die gleichzeitig auch in den Ständerat
gewählt worden waren (Géraldine Savary (sp, VD), Olivier Français (fdp, VD), Philipp
Müller (fdp, AG), Daniel Jositsch (sp, ZH) und Ruedi Noser (fdp, ZH)) für das Mandat in
der kleinen Kammer entschieden – die Regeln besagen, dass Mitglieder eines Rates
nicht gleichzeitig einer anderen Bundesbehörde angehören dürfen. Im Falle der beiden
Zürcher Ständeräte war die Wahl allerdings noch nicht validiert worden. Das bedeutete,
dass Daniel Jositsch und Ruedi Noser die 50. Legislatur nochmals im Nationalrat
beginnen mussten und ihre Nachfolger Angelo Barrile (sp, ZH) und Hans-Ulrich Bigler
(fdp, ZH) erst am 8. Dezember vereidigt wurden, wobei Angelo Barrile das Gelübde
ablegte. Ebenfalls erst einen Tag vor den Bundesratswahlen wurde Urs Gasche (bdp, BE)
vereidigt, der aufgrund einer Operation die erste Woche der neuen Legislatur verpasst
hatte. Im Ständerat wurden keine Unvereinbarkeiten festgestellt. Die kleine Kammer
nahm an ihrer ersten Sitzung Kenntnis vom entsprechenden Bericht ihres Büros. 
Im Ständerat werden jeweils nur die neu gewählten Mitglieder vereidigt (15.067). Zu
Beginn der 50. Legislatur waren dies zehn Personen, wobei Andrea Caroni (fdp, AR) das
Gelübde ablegte. Daniel Jositsch und Ruedi Noser legten ihr Gelübde bzw. ihren Eid am
8. Dezember ab. Damit war die Konstituierung des neuen Parlaments beschlossen. 47

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.11.2015
MARC BÜHLMANN

Landesverteidigung

Landesverteidigung und Gesellschaft

Nationalrat Caroni (fdp, AR) hatte im Juni 2015 und damit noch vor seiner Wahl in den
Ständerat eine Motion eingereicht, mit der der Bundesrat beauftragt werden soll,
rechtliche Grundlagen zu schaffen, damit Angehörigen der Armee Arbeitszeugnisse für
ihre geleisteten Dienste ausgestellt werden können. Darin sah der Motionär - selbst
Fachoffizier im Rang eines Majors - eine Stärkung der Vereinbarkeit von Beruf und
Militärdienst. Es gelte zudem eine Ungerechtigkeit gegenüber Zivildienstleistenden
auszumerzen, die für ihre Dienstleistungen Zeugnisse erhalten. Der administrative
Aufwand wurde von Caroni selbst als klein eingeschätzt, da ohnehin militärische
Qualifikationen erstellt werden und diese Dokumente mit wenig Aufwand so gestaltet
werden könnten, dass sie gegenüber zivilen Arbeitgebern verwendet werden können. 
Der Bundesrat war nicht ganz gleicher Meinung. Zwar teilte er den Grundsatz, dass
Militärdienst und Erwerbstätigkeit vereinbar sein sollen und dies ein wichtiges Prinzip
der Milizarmee sei, er beantragte jedoch mit Verweis auf bereits bestehende
Möglichkeiten die Ablehnung der Motion. Bereits zum Zeitpunkt deren Einreichung
konnten Armeeangehörige Leistungsnachweise verlangen, mit denen ein
Zusammenhang zwischen militärischer Ausbildung und zivilen Fähigkeiten hergestellt
wird. Den Absolventinnen und Absolventen der höheren Kaderausbildung
beispielsweise würden solche Dokumente bereits ausgehändigt. Entgegen der
Einschätzung des Motionärs zeigte sich der Bundesrat besorgt über den Aufwand einer
Anpassung des Qualifikationswesens, der in "keinem Verhältnis zum allfälligen Nutzen"
stehe.
Das von Corina Eichenberger (fdp, AG) übernommene Geschäft wurde in der
Herbstsession 2016 im Nationalrat behandelt und angenommen. Der Aargauer Liberalen
gelang es, das Anliegen durchzubringen, indem sie die Vereinbarkeit von Beruf und
Militärlaufbahn als zentral bewarb. Arbeitszeugnisse könnten sich zudem als Anreiz
positiv auf die Motivation der Dienstleistenden auswirken. Verteidigungsminister
Parmelin schaffte es nicht, die ablehnende Haltung der Regierung hinreichend zu
verteidigen. Mit 114 Ja-Stimmen gegen 71 Nein wurde die Motion an den Ständerat
übergeben. 48

MOTION
DATUM: 20.09.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Ob Angehörigen der Armee Arbeitszeugnisse auszustellen seien, musste der Ständerat
im Frühjahr 2017 beurteilen. Nachdem der Nationalrat die Motion Caroni (fdp, AR)
angenommen hatte, gab es in der kleinen Kammer Gegenwind. Nicht jedoch materiell:
Die Motion wurde abgelehnt, weil in der Zwischenzeit die Forderungen soweit erfüllt
werden konnten, dass der Motionär selbst – inzwischen Ständerat – anerkannte, dass
die Motion hinfällig geworden sei. SiK-Sprecher Baumann (cvp, UR) referierte im Saal
über die Neuerungen, die im Rahmen der WEA umgesetzt werden. Für Armeekader
werden künftig sogenannte Bildungs- und Kompetenznachweise ausgehändigt, in denen
die im Dienst erlernten Selbst- und Sozialkompetenzen festgehalten werden. Es handelt
sich also dabei bereits um einen Leistungsnachweis im Sinne eines Arbeitszeugnisses.
Mit 9 zu 0 Stimmen und 2 Enthaltungen wurde von der Kommission beantragt, die
Motion abzulehnen. Kurz kam noch der Motionär selbst zu Wort. Er stellte fest, dass
eine gesetzliche Grundlage fehle. Arbeitszeugnisse würden zwar grundsätzlich
ausgestellt, aber im Gegensatz zum Zivildienstbereich, wo das Ausstellen von
Arbeitszeugnissen gesetzlich verankert ist, fehle eine entsprechende Bestimmung im
Bereich der Militärgesetzgebung. So wollte Caroni (fdp, AR) denn vom
Verteidigungsminister wissen, ob eine solche Norm nicht noch in die
Ausführungsgesetzgebungen der WEA eingefügt werden könnte. Parmelin teilte die
Ansicht Caronis und wollte beim VBS abklären lassen, ob dies auch tatsächlich in die
entsprechende Verordnung einfliessen würde. Er zeigte sich ebenfalls überzeugt, dass
eine solche Vorgabe gemacht werden müsste. Daraufhin gab es keine Reaktionen mehr
und das Geschäft konnte als abgelehnt ad acta gelegt werden. 49

MOTION
DATUM: 13.03.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Strukturpolitik

A la suite de l'adoption du postulat du parlementaire Philippe Nantermod (plr, VS), le
Conseil fédéral a publié un rapport sur les conditions d'exercice des professions
réglementées. Tout d'abord, le rapport a précisé qu'il n'existe que 177 professions
réglementées en Suisse. Elles existent principalement dans le domaine de la santé, du
social et de l'enseignement. Elles répondent à un impératif de qualité dans certains
domaines. Ensuite, le Conseil fédéral a précisé qu'il lutte en permanence contre la
réglementation excessive. Il a notamment cité son rapport sur le postulat Caroni (plr,
AR) 15.3421. Il a ainsi constaté une réduction des réglementations à l'échelle helvétique.
Cette diminution a notamment comme objectif de renforcer la compétitivité de la
place économie en appliquant le principe de liberté économique promulgué dans la
Constitution (art. 27). Il a d'ailleurs rappelé que de nombreux outils ont été développés
pour étudier l'impact d'une réglementation. Finalement, il a précisé que si certaines
législations sont régies par des impératifs cantonaux, la loi sur le marché intérieur (LMI)
encadre et réduit au minimum ces législations cantonales. Ainsi, selon les conclusions
du rapport, le Conseil fédéral a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'intervenir. 50

BERICHT
DATUM: 20.11.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

Wettbewerb

L'article 2 alinéa 7 de la loi sur les marchés intérieurs (LMI) garantit l'établissement d'un
appel d'offre non discriminatoire lors de la transmission d'exploitation d'un monopole
cantonal ou communal à des entreprises privées. Cette procédure s'applique pour les
marchés fermés. Ces marchés se constituent d'un nombre limité d'opérateurs. D'après
Andrea Caroni (fdp/plr, AR), dans le cadre des marchés fermés, une violation inhérente
de la libre concurrence impose la mise en place d'une procédure de sélection
parfaitement équitable. En effet, la limitation du nombre d'opérateurs sur le marché,
par le biais de la création de monopoles ou des clauses de besoins, attaque forcément
la libre concurrence. Andrea Caroni (fdp/plr, AR) ne remet pas directement en cause
l'utilisation de ces marchés fermés, qui sont souvent justifiés pour des motifs
économiques, mais souhaite renforcer la législation afin de garantir une procédure de
sélection équitable. Il a donc déposé une motion pour que le Conseil fédéral rédige un
projet de loi qui réduise la marge de manœuvre de l'article 2 alinéa 7 de la LMI relatif
aux marchés fermés dans les cantons et communes. 
Le Conseil fédéral a estimé qu'il était trop tôt pour envisager une modification
législative. Cependant, il a proposé d'étudier la requête de la motion Caroni (fdp/plr,
AR) dans le cadre du postulat sur les marchés fermés de la Confédération. Le Conseil
national a adopté la motion par 104 voix contre 87 et 2 abstentions. Les voix de la droite

MOTION
DATUM: 16.03.2017
GUILLAUME ZUMOFEN
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ont su se faire entendre. 51

La motion Caroni (plr, AG) vise une procédure équitable pour l'attribution des marchés
fermés dans les cantons et les communes. Selon le parlementaire, une telle équité
nécessite une modification de la loi sur les marchés intérieurs (LMI). 
La Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats (CER-CE) a
proposé de suspendre l'analyse de la motion pour bénéficier du rapport sur le postulat
19.4379. Ce rapport permettra d'étudier les marchés fermés dans les cantons, alors que
le rapport sur le postulat 15.3398 ne se focalisait que sur les marchés fermés au niveau
national. La chambre des cantons a validé la suspension de la motion et adopté le
postulat 19.4379 lors du même débat. 52

MOTION
DATUM: 19.12.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

Le Conseil national a validé, par 126 voix contre 50, la suspension de la motion Caroni
(plr, AG) reprise par Walti (plr, ZH). Elle s'est donc alignée sur la proposition de la
majorité de sa commission de l'économie et des redevances (CER-CN). En effet, selon
la majorité de la CER-CN, il est pertinent d'attendre le rapport sur le postulat 19.4379
avant de se prononcer sur un renforcement de la procédure d'appel d'offres des
marchés fermés dans la Loi sur le marché intérieur (LMI). Une minorité estimait qu'une
modification de la LMI était urgente et qu'il n'était donc pas possible d'attendre. La
minorité, ainsi que les voix dissidentes au Conseil national, était emmenée par le
groupe UDC. 53

MOTION
DATUM: 19.06.2020
GUILLAUME ZUMOFEN

Gesellschaftsrecht

Wie die jüngste Vergangenheit auch in der Schweiz (Swissair, UBS) drastisch vor Augen
geführt hat, können Managementfehler in privaten Unternehmen diese und manchmal
auch die öffentliche Hand riesige Beträge kosten. Strafrechtlich verfolgt wird nach
geltendem Recht nur die willentliche Schädigung eines Unternehmens, nicht aber
fahrlässiges Verhalten oder Unterlassen. Mit einer parlamentarischen Initiative
versuchte dies Nationalrat Jositsch (sp, ZH) zu ändern. Er schlug vor, dass auch
grobfahrlässiges Fehlverhalten von Managern strafrechtlich verfolgt werden kann. Auf
Antrag der Rechtskommission gab der Rat diesem nur von der SP, nicht aber von der GP
unterstützten Vorstoss keine Folge. 54

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.09.2009
HANS HIRTER

In der Sommersession stimmten der Nationalrat und der Ständerat zwei gleich
lautenden Postulaten zu, die den Bundesrat damit beauftragten, über eine allfällige
Modernisierung des Obligationenrechts Bericht zu erstatten. Die Postulate Caroni (fdp,
AR) und Bischof (cvp, SO; Po. 12.3217) luden die Landesregierung ein, einen Entwurf für
einen benutzerfreundlichen Allgemeinen Teil des Schweizerischen Obligationenrechts
(OR AT) vorzulegen. Als Grundlage konnten nach Ansicht der Postulanten die
Vorarbeiten von Juristen dienen, die im Rahmen eines Projekts des Schweizerischen
Nationalfonds (SNF) unter dem Namen „OR 2020“ entstanden waren. 55

POSTULAT
DATUM: 21.06.2013
DAVID ZUMBACH

Dans un postulat, le député Caroni (fdp/plr, AR) demande une modernisation du code
des obligations (CO). En effet, alors que le CO date de 1912, des règles contradictoires
et un manque de lisibilité freinent son accès pour les non-initiés. 
Dans son rapport, le Conseil fédéral a évalué l'utilité d'une telle révision. Sous une
forme d'optimisation de l'utilité face aux coûts ainsi qu'à la charge de travail, il a conclu
qu'une révision était inopportune. Il recommande donc de ne pas entamer des projets
législatifs qui seraient dantesques et au succès incertain. 56

POSTULAT
DATUM: 31.01.2018
GUILLAUME ZUMOFEN

Pour garantir l'équité dans l'attribution des marchés fermés au niveau cantonal, la
Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats (CER-CE) a
préconisé la création d'un rapport détaillé. Alors que le rapport sur le postulat 15.3398
dressait un tableau de la situation au niveau national, la CER-CE estime que ce tableau
n'est pas exhaustif. Afin de pouvoir se prononcer sur la motion Caroni (plr, AG) 15.3399,
il demande un nouveau rapport. 
Le Conseil fédéral a proposé d'adopter le postulat. Il a été accepté en chambre lors du
débat sur la motion 15.3399 qui est, dorénavant, suspendue à ce rapport. 57

POSTULAT
DATUM: 19.12.2019
GUILLAUME ZUMOFEN
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Wirtschaftsordnung

Un postulat déposé par Andrea Caroni (fdp/plr, AR), puis repris par Beat Walti (fdp/plr,
ZH) a demandé un rapport sur l'accès aux marchés fermés de la Confédération.
L'objectif du rapport est d'évaluer si le droit en vigueur garantit une sélection
équitable, transparente et non discriminatoire. Pour être précis, les marchés fermés
concernent les cas de limitation du nombre de fournisseurs d'une activité économique
dans certains domaines. Dans ces cas précis, pour des motifs souvent économiques, les
marchés sont fermés à la concurrence par fait ou par l'intermédiaire d'une régulation.
Dès lors, le dépositaire a estimé que la législation relative à la procédure de sélection
des opérateurs était lacunaire. Il a cité comme exemple l'absence d'appel d'offres pour
les concessions d'utilisation des forces hydrauliques (LFH) ou pour l'exploitation
d'installations de distribution d'électricité (LApEl). Afin de renforcer le poids de son
postulat, le dépositaire a rajouté que dans certains cas, comme les maisons de jeu, les
distilleries, les chemins de fer ou encore les aéroports, il n'existait carrément aucune
exigence minimale législative. 
Pour sa part, le Conseil fédéral a soutenu, sur le fond, la position du dépositaire du
postulat. En effet, il a affirmé qu'une libre concurrence était indispensable pour
maintenir la compétitivité des entreprises helvétiques. Néanmoins, comme une révision
du droit national des marchés publics sera débattue très prochainement au parlement,
il a estimé que le postulat perdait son sens. Au final, si le Conseil fédéral a proposé de
rejeter le postulat, le Conseil national l'a accepté par 118 voix contre 76. La frange plus
libérale du Conseil national a imposé sa volonté. Les voix du PLR, des Vert'libéraux, du
PBD et de l'UDC ont permis l'adoption du postulat. 58

POSTULAT
DATUM: 16.03.2017
GUILLAUME ZUMOFEN

Geld, Währung und Kredit

Börsen

In der Frühlingssession nahm der Nationalrat die Beratung zum
Finanzmarktinfrastrukturgesetz (FINFRAG) auf. Dieses Gesetz soll neue Regeln zum
Handel mit derivaten Finanzinstrumenten erlassen und bestehende Bestimmungen, die
im Börsen-, Nationalbank- und Bankengesetz enthalten waren, vereinen. Die
Gesetzesanpassung erfolgte nicht unbedingt aus freien Stücken, sondern vielmehr als
Reaktion auf erheblichen internationalen Druck von Seiten der EU und der G-20, die
schweizerische Rechtslage internationalen Standards anzupassen. Dadurch erhofften
sich die Behörden, den Zugang schweizerischer Akteure zum europäischen Markt
bewahren zu können. Weder die betroffenen Branchen noch die Parteien zogen die
Notwendigkeit dieses Vorhabens in Zweifel, weshalb der Nationalrat ohne Gegenantrag
auf das Gesetz eintrat. Die Stimmung trauter Einigkeit fand jedoch in der
Detailberatung ein schnelles Ende, was sich in zahlreichen Minderheitsanträgen
manifestierte. Damit erfolgreich war eine Minderheit um Nationalrat Aeschi (svp, ZG),
die mit ihrem Antrag verlangte, einen von der vorberatenden Kommission (WAK-NR)
eingesetzten Passus, der negative Folgen von Hochfrequenzhandel eindämmen wollte,
wieder zu streichen. Die bürgerliche Mehrheit folgte diesem Antrag mit 116 zu 45
Stimmen deutlich. Ebenfalls durchzusetzen vermochte sich ein Antrag, der Geschäfte
von der Meldepflicht befreien wollte, sofern es sich bei den daran beteiligten Akteuren
um nichtfinanzielle Gegenparteien (Akteure aus der Realwirtschaft) handelte.
Kontrovers diskutiert wurde ein Antrag de Buman (cvp, FR), der die Schaffung von
sogenannten Positionslimiten forderte. Mit diesem Instrument werden die Anteile, die
ein bestimmter Akteur an einem Derivat erwerben kann, begrenzt und damit die
Möglichkeiten zur Beeinflussung des Preises durch einen einzelnen Marktteilnehmer
eingeschränkt. Trotz der Unterstützung durch Bundesrätin Widmer-Schlumpf und trotz
der Tatsache, dass sowohl die USA als auch die EU entsprechende Regeln kennen bzw.
schaffen, fand der Antrag keine Mehrheit und wurde mit 103 zu 73 Stimmen verworfen.
Schliesslich gelang es der bürgerlichen Ratsmehrheit auch, die Strafbarkeit von
fahrlässig verübten Delikten in diesem Kontext aufzuheben und Bussenobergrenzen für
verschiedene Delikte zu senken. 
Die kleine Kammer nahm sich in der darauffolgenden Sommersession des
Finanzmarktinfrastrukturgesetzes an. Dabei wurde deutlich, dass sich die
Kantonsvertreter nur teilweise mit den Vorschlägen des Nationalrates anfreunden
konnten. Einig waren sich die beiden Kammern bei der Frage, ob der
Hochfrequenzhandel eingeschränkt werden sollte: Wie bereits der Nationalrat sprach
sich auch der Ständerat gegen derartige Bestimmungen aus. Ebenfalls einverstanden
erklärte sich die kleine Kammer mit dem Vorhaben des Nationalrates, fahrlässig
begangene Delikte in diesem Zusammenhang von einer Bestrafung auszunehmen.
Bezüglich der Meldepflicht von Geschäften zwischen nichtfinanziellen Gegenparteien

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.06.2015
NICO DÜRRENMATT
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stellte sich die kleine Kammer auf den Standpunkt des Bundesrats, wonach auch
Geschäfte solcher Art meldepflichtig sein sollten. Im Gegensatz zum Nationalrat, der die
Schaffung von Positionslimiten abgelehnt hatte, sprach sich der Ständerat für die
Schaffung derselben aus. Nach dem Willen des Ständerates sollte der Bundesrat die
Kompetenz erhalten, zu gegebener Zeit Positionslimiten einzuführen, wobei es der
Finma unterliegen sollte, diese zu fixieren. In der Schlussabstimmung passierte die
Vorlage die kleine Kammer schliesslich einstimmig, womit sie zurück in den Nationalrat
gelangte. 
Die grosse Kammer zeigte sich bezüglich Meldepflicht von Geschäften zwischen
nichtfinanziellen Gegenparteien kompromissbereit: Ein Minderheitsantrag Caroni (fdp,
AR), der die Befreiung von der Meldepflicht nur auf kleine nichtfinanzielle Parteien
beschränken wollte, wurde angenommen. Kein Entgegenkommen signalisierte die
grosse Kammer hingegen bei den Positionslimiten. Der Antrag der Kommission, dem
ständerätlichen Vorschlag zuzustimmen, scheiterte knapp mit 91 zu 95 Stimmen am
Willen des bürgerlichen Lagers. 
Im weiteren Verlauf des Differenzbereinigungsverfahrens gelang es den beiden Räten
schliesslich doch noch, sich auf eine gemeinsame Linie zu einigen, wobei beide
Kammern je einmal von ihrer ursprünglichen Haltung abwichen. Der Nationalrat sprach
sich, wenn auch mit 92 zu 92 Stimmen und mit Stichentscheid des Präsidenten Rossini
(sp, VS) äusserst knapp, für den ständerätlichen Entwurf aus, der dem Bundesrat die
Kompetenzen einräumte, Positionslimiten einführen zu können. Der Ständerat hingegen
machte in der Frage der Befreiung von der Meldepflicht Konzessionen und erklärte sich
schliesslich mit dem Kompromissvorschlag des Nationalrats, wonach nur Geschäfte
zwischen kleinen nichtfinanziellen Gegenparteien nicht meldepflichtig sein sollen,
einverstanden. 
In der Schlussabstimmung wurde das Finanzdienstleistungsgesetz mit 137 zu 54
(Nationalrat) bzw. 43 zu 1 Stimmen gutgeheissen, wobei die SVP die einzige Partei war,
die sich gegen die Vorlage aussprach. Damit machte sie deutlich, dass aus ihrer Sicht zu
viele von der EU vorgegebene Inhalte in das vorliegende Gesetz eingeflossen seien. 59

Landwirtschaft

Tierische Produktion

En automne, le Conseil fédéral a présenté son message modifiant la loi sur les
épizooties afin de créer une base légale dans le but d’assurer une prévention efficace,
de permettre la prise rapide de mesures en Suisse et d’intensifier la collaboration
internationale. Le projet fait suite à l’adoption de la motion Zemp (pdc, AG) par les
chambres fédérales en 2008 (Mo.08.3012). Le gouvernement estime que les épizooties
survenues les années précédentes ont démontré que la Suisse doit faire face à de
nouveaux types de maladies animales, à une diffusion plus rapide et à des dangers
changeant de caractère, ce qui nuit à la compétitivité de l’agriculture et engendre des
problèmes de santé publique. Le Conseil fédéral est ainsi chargé de coordonner la
prévention et la lutte au niveau national afin de permettre le financement des mesures
de détection, de prévention et de surveillance, tout en laissant aux cantons la charge de
l’application de la loi. Par ailleurs, le projet interdit le commerce de peaux de chien et
de chat ainsi que le colportage d’animaux afin d’éviter la propagation de maladies. En
commission, une proposition de diminution des paiements directs en cas d’infraction à
la loi a été rejetée, le projet du gouvernement prévoyant déjà de renforcer les sanctions
envers les contrevenants. Au Conseil national, une proposition Bourgeois (plr, FR) visant
à harmoniser non pas seulement la collecte des moyens financiers mais également leur
utilisation a été aisément adoptée par 174 voix contre 2. En revanche, une proposition
de minorité Jositsch (ps, ZH) demandant la suppression de l’introduction d’une
contribution financière fédérale tout en maintenant la responsabilité de la
Confédération dans la fixation de directives a été rejetée par 97 voix contre 77. Seuls les
verts-libéraux, les socialistes et une majorité des radicaux-libéraux l’ont soutenue. Au
vote sur l’ensemble, le projet modifié a été adopté à l’unanimité. 60
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Tierhaltung, -versuche und -schutz

Le Conseil fédéral a présenté son message sur la circulation des espèces de faune et
de flore protégées visant à transposer dans une loi la convention relative au commerce
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction. Ce
projet d’adaptation formelle vise essentiellement à transférer à un niveau législatif plus
élevé les mécanismes de contrôle inscrits dans l’ordonnance sur la conservation des
espèces en raison des restrictions aux droits fondamentaux qu’engendre la convention.
Au Conseil national, une minorité Jositsch (ps, ZH) visant à inscrire dans la loi les
exceptions aux régimes de déclarations et d’autorisations, alors que le Conseil fédéral
préfère les inscrire dans une ordonnance, a été rejetée par 106 voix contre 69. Seuls la
gauche et les verts-libéraux ont soutenu cette proposition. Au vote sur l’ensemble, le
Conseil national a adopté le projet du gouvernement à l’unanimité. 61

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.12.2011
SÉBASTIEN SCHNYDER

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Für grosses Aufsehen sorgten im Berichtsjahr die unerwartet hohen Steuerausfälle im
Zusammenhang mit der Unternehmenssteuerreform II. Im Februar 2008 hatte das
Stimmvolk diese Vorlage mit einem Ja-Anteil von 50,5% angenommen. 2011 trat das
Kapitaleinlageprinzip in Kraft. Demnach durften Aktiengesellschaften Dividenden
steuerfrei ausschütten, sofern diese formell als Kapitalrückzahlungen galten. Von
besonderer Bedeutung waren Aufgelder, welche die Aktionäre über den
Aktiennennwert hinaus in eine Firma einbezahlt hatten. Die
Unternehmenssteuerreform sah vor, dass solche Agios rückwirkend bis 1997 geltend
gemacht und in Form von Kapitalrückzahlungen erstattet werden konnten. Zum
öffentlichen Thema wurde das Kapitaleinlageprinzip anfangs Jahr, als verschiedene
börsenkotierte Unternehmen ankündigten, steuerfreie Dividenden auf Basis der neuen
Regelung auszurichten. Die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) gab anfangs März
bekannt, dass Kapitaleinlagen von gegen 200 Milliarden Franken erfasst worden waren.
Bis Dezember stieg dieser Betrag auf 545 Milliarden Franken. Die Unternehmungen
hatten bis Mitte 2012 Zeit, ihre Reserven aus Kapitaleinlagen anzumelden. Die lange
Rückwirkungszeit des Kapitaleinlageprinzips liess hohe Steuerausfälle erwarten, deren
Tragweite allerdings schwierig zu beziffern war. In der Fragestunde des Nationalrates
vom 14. März teilte Finanzministerin Eveline Widmer-Schlumpf mit, dass für die
kommenden zehn Jahre mit Mindereinnahmen von 4 bis 6 Milliarden Franken zu
rechnen war, wobei jeweils die Hälfte auf das Konto der Einkommens- und der
Verrechnungssteuer ging. Darüber hinaus räumte der Bundesrat Fehler in seiner
Kommunikation ein. So sei das Abstimmungsbüchlein nicht vollständig gewesen.
Dennoch verzichtete die Landesregierung darauf, unmittelbare Korrekturen
vorzunehmen.

Die Gegner der Unternehmenssteuerreform äusserten ihren Unmut über die
Steuerausfälle. Angesichts des knappen Ergebnisses an der Urne fühlten sie sich um
einen Abstimmungssieg geprellt. In einer durch die Ratslinke einberufenen
Sondersession ( Ausserordentliche Session 11.9006) scheiterten jedoch sämtliche
Vorstösse, welche die Rückwirkung des Kapitaleinlageprinzips entweder aufheben oder
korrigieren wollten, am Widerstand der SVP, der FDP und einer Mehrheit der CVP.
Vertreter der SP unternahmen zudem den Versuch, auf juristischem Weg eine
Wiederholung der Abstimmung durchzusetzen. Das Bundesgericht wies entsprechende
Klagen der Nationalräte Margret Kiener-Nellen (sp, BE) und Daniel Jositsch (sp, ZH)
zurück, rügte in seinem Urteil allerdings auch die unvollständige Informationspolitik des
Bundesrats. 62

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.12.2011
LAURENT BERNHARD

Sport-, Musik- und Kulturvereine müssen in Zukunft keine direkte Bundessteuer mehr
bezahlen, wenn sie weniger als CHF 20'000 Gewinn erzielen. Dies beschloss im März
2015 der Nationalrat, der einer Änderung des Bundesgesetzes über die
Gewinnbesteuerung von juristischen Personen mit ideellen Zwecken mit 126 zu 58
Stimmen zustimmte. Der Ständerat hatte die Erhöhung der entsprechenden Freigrenze
von CHF 2000 auf CHF 20'000 bereits im Vorjahr einstimmig gutgeheissen. Für Vereine
und Stiftungen hatte zuvor eine Steuerfreigrenze von CHF 5000 gegolten. Anders als in
der kleinen Kammer gab der Vorschlag des Bundesrates, der auf eine Motion Kuprecht
(svp, SZ) aus dem Jahr 2009 zurückgeht, Anlass zu Diskussionen. Eine Minderheit Caroni
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(fdp, AR), die in den Vorberatungen in der Kommission für Wirtschaft und Abgaben des
Nationalrats (WAK-NR) nur knapp (11 zu 12 Stimmen) unterlegen war, wollte nicht auf die
Vorlage eintreten. Mit der bestehenden gesetzlichen Regelung seien die Instrumente
vorhanden, um Vereine mit entsprechenden Zielen zu unterstützen, so Caroni. Zudem
wies die Minderheit auch auf die zu erwartenden Steuerausfälle im hohen einstelligen
Millionenbereich hin. Ausserhalb von FDP und GLP vermochten die Argumente der
Minderheit jedoch nur noch Teile der SP zu überzeugen, was schliesslich dazu führte,
dass der Nationalrat mit 116 zu 63 Stimmen bei einer Enthaltung das Eintreten beschloss
und kurze Zeit später dann auch die Gesetzesänderung guthiess. 63

Die steuerliche Berücksichtigung der Kinderdrittbetreuungskosten und vor allem ihre
vom Nationalrat geänderte Form sorgten im Ständerat in der Sommersession 2019 für
ausführliche Diskussionen. Bereits in den Kommissionen waren Anträge auf Sistieren
und Rückweisung an den Bundesrat abgelehnt worden und auch in der Plenumsdebatte
stand ein Rückweisungsantrag Zanetti (sp, SO) im Raum. Durch eine Rückweisung an
den Bundesrat könne dieser die Vorlage insofern ändern, als der Abzug nicht mehr bei
der Bemessungsgrundlage, sondern beim Steuerbetrag vorgenommen werde, erklärte
Zanetti. Dadurch profitierten zwar nicht alle Eltern, aber doch ein grösserer Teil des
Mittelstandes als bei der bisherigen Regelung. Dieser Vorschlag traf im Rat nicht auf
offene Ohren. Für die Kommission legte Andrea Caroni (fdp, AR) drei Argumente gegen
eine solche Regelung dar: Sie sei unpraktikabel; man solle beim steuerbaren
Einkommen ansetzen, da dieses durch die Zuschüsse für Kinderbetreuung steige; und
ein Abzug auf dem steuerbaren Einkommen könne für Leute mittleren Einkommens
interessanter sein, weil davon auch die Kita-Tarife betroffen seien. Erich Ettlin (cvp,
OW) wies darauf hin, dass man sich für einen Abzug auf dem Steuerbetrag, bei dem die
persönliche Situation berücksichtigt werde, oder für einen fixen Tarif entscheiden
müsse, beides gehe nicht. Gemäss Finanzminister Maurer stelle ein Abzug beim
Steuerbetrag überdies einen Paradigmenwechsel bei den Steuern dar, der zuerst in die
Vernehmlassung geschickt werden müsse. Mit 30 zu 12 Stimmen sprach sich der Rat in
der Folge gegen den Rückweisungsantrag aus. 
Umstritten blieb die Vorlage auch in der Detailberatung: Hier lag ein Antrag Föhn (svp,
SZ) vor, der bezüglich des Kinderabzugs dem Nationalrat folgen und diesen von CHF
6500 auf CHF 10'000 erhöhen wollte. Wie bereits im Erstrat wies Bundesrat Maurer vor
allem auf die Ausfälle bei der direkten Bundessteuer in der Höhe von CHF 350 Mio. hin,
die eine solche Regelung mit sich bringen würde. Kommissionssprecher Caroni erklärte,
dass eine solche Erhöhung keine Erwerbsanreize mit sich bringe und damit die
Zielsetzung der Vorlage verfehle. Peter Föhn entgegnete, dass Abzüge aufgrund von
Betreuungskosten diskriminierend seien für Eltern, die ihre Kinder selbst betreuten.
«Immer und immer wieder rühmen wir die Vorteile des sogenannten traditionellen
Familienbildes», betonte er, gleichzeitig schaffe man aber Anreize dafür, dass beide
Eltern arbeiteten «und die Kleinen sollen dann das Nachsehen haben». Mit dieser
Regelung solle man «Familien mit kleinen und mittleren Einkommen»
entgegenkommen. Damit widersprach er dem vorgängigen Hinweis von Roberto Zanetti,
wonach Familien erst ab einem steuerbaren Einkommen von CHF 170'000 von der
Vorlage profitieren würden. In der Folge sprach sich die Mehrheit des Ständerats mit 25
zu 19 Stimmen für die bundesrätliche Version aus und lehnte eine Erhöhung des
allgemeinen Kinderabzugs ab. In der Gesamtabstimmung nahm der Ständerat die
Vorlage mit 35 zu 5 Stimmen an. 64
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Verkehr und Kommunikation

Strassenverkehr

L’initiative populaire en faveur d’un durcissement des peines à l’encontre des
conducteurs s’adonnant aux courses sauvages annoncée par l’association des victimes
de la route Roadcross l’année précédente a reçu le soutien des conseillers nationaux
Daniel Jositsch (ps, ZH) et Peter Malama (plr, BS). Son élaboration a toutefois buté sur le
problème de la redéfinition de la notion juridique de chauffard au point que son
lancement a dû être repoussé "sine die". 65

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 23.12.2009
NICOLAS FREYMOND

Au printemps de l’année sous revue, l’association des victimes de la route Roadcross et
des parlementaires fédéraux issus de tous les partis représentés aux chambres ont
lancé une initiative populaire fédérale intitulée « Protection contre les chauffards ».
Le comité est composé des conseillers nationaux Amstutz (udc, BE), Galladé (ps, ZH),
Jositsch (ps, ZH), Malama (plr, BS), Müller (plr, AG), Perrin (udc, NE), Segmüller (pdc, LU)
et Teuscher (verts, BE), ainsi que des conseillers aux Etats Maury Pasquier (ps, GE) et
Recordon (verts, VD).Les initiants proposent de durcir les peines à l’encontre des
conducteurs prenant des risques délibérés, soit en commettant de graves excès de
vitesse, soit en s’adonnant à des courses sauvages. Le texte déposé prévoit que « toute
personne qui, en enfreignant intentionnellement les règles élémentaires de la
circulation, s’est accommodée d’un fort risque d’accident pouvant entraîner de graves
blessures ou la mort […] est un chauffard passible d’une peine privative de liberté d’une
durée comprise entre un à quatre ans ». Outre la confiscation définitive de son
véhicule par l’Etat, le contrevenant se verrait retirer son permis de conduire pour au
moins deux ans, en cas de première infraction, et pour au moins dix ans, en cas de
récidive. Les conducteurs roulant à 100 km/h ou plus à l’intérieur d’une localité, à 140
km/h ou plus hors localité et à plus de 200 km/h sur l’autoroute s’exposeraient à ces
sanctions. 66

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 28.04.2010
NICOLAS FREYMOND

Die Motion Caroni (fdp, AR) für fairere Verfahren im Strassenverkehr und mehr
Rechtsstaatlichkeit bei Führerschein-Entzügen war auch in der grossen Kammer nicht
umstritten: Der Nationalrat nahm die Motion im September 2018 stillschweigend an,
nachdem der Ständerat die Motion im März 2018 gutgeheissen hatte. 67

MOTION
DATUM: 11.09.2018
NIKLAUS BIERI

Raumplanung und Wohnungswesen

Wohnungsbau und -eigentum

Andrea Caroni (fdp, AR) war der Ansicht, dass das fünfzigjährige
Stockwerkeigentumsrecht einer Prüfung auf Anpassungsbedarf unterzogen werden
müsse. In seinem Postulat nannte er einige Beispiele für Probleme, über deren Lösung
noch keine Klarheit bestehe, so etwa eine mögliche Unterdotierung des
Erneuerungsfonds, was zur Folge habe, dass Sanierungen nicht durchgeführt werden
können. Der Bundesrat hingegen sah keinen Handlungsbedarf. Zum einen handle es
sich beim Stockwerkeigentumsrecht grösstenteils um dispositives Recht, welches durch
die Stockwerkeigentümerschaft abgeändert werden kann. Ferner verwies der Bundesrat
auf die per 2012 in Kraft getretene Revision des Immobiliensachrechtes, welche
punktuelle und zufriedenstellende Neuerungen im Bereich des
Stockwerkeigentumsrecht gebracht habe. Anders entschied der Nationalrat und
überwies das mittlerweile von Olivier Feller (fdp, VD) übernommene Postulat in der
Herbstsession 2016 mit 113 zu 76 Stimmen. Geschlossen gegen den Vorstoss stimmten
die Fraktionen der SVP und der BDP. 68

POSTULAT
DATUM: 14.09.2016
MARLÈNE GERBER

Im Rahmen seiner Beratung des bundesrätlichen Berichts über Motionen und Postulate
der eidgenössischen Räte 2019 schrieb der Nationalrat ein Postulat Caroni (fdp, AR) als
erledigt ab, das eine Erörterung des Anpassungsbedarfs beim
Stockwerkeigentumsrecht verlangt hatte. Ein im März 2019 aufgrund der Annahme des
Postulats erschienener Bericht, der sich auf ein rechtliches Gutachten stützte, hatte
unmittelbaren gesetzgeberischen Handlungsbedarf in verschiedenen Punkten des
fünfzigjährigen Stockwerkeigentumsrechts erkannt. Daraufhin hatte das Parlament
bereits eine Motion Caroni (fdp, AR; Mo. 19.3410) angenommen, mit welcher der
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Bundesrat beauftragt worden war, die im Bericht festgestellten Gesetzgebungslücken
zu schliessen. 69

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitnehmerschutz

In der Sondersession vom Mai 2015 befasste sich der Nationalrat mit einer Teilrevision
des Obligationenrechts (OR), mit der die Rechtmässigkeit von Whistleblowing geklärt
und der Schutz von Personen, die an ihrem Arbeitsplatz Unregelmässigkeiten
aufdecken, verbessert werden sollte. Die grosse Kammer folgte dabei dem Antrag ihrer
Rechtskommission (RK-NR) und wies die Vorlage mit 134 zu 49 Stimmen bei 1 Enthaltung
an den Bundesrat zurück. Für die Kommission begründete Nationalrat Jositsch (sp, ZH)
die Rückweisung damit, dass die Vorlage derart kompliziert formuliert sei, dass es
insbesondere für den normalen Rechtsanwender und damit den potenziellen
Whistleblower zu schwierig sei, tatsächlich herauszufinden, wie er sich im konkreten
Fall zu verhalten habe. An der Grundstruktur der Vorlage, insbesondere am
vorgeschlagenen Kaskadenmechanismus und dem Anreiz für die Schaffung interner
Meldestellen, soll der Bundesrat jedoch festhalten. Eine von der SVP unterstützte
Minderheit Schwander (svp, SZ) wollte indes nicht auf die Vorlage eintreten. Die heutige
Lösung sei besser als das, was vorliege, so Schwander. Stimmt der Ständerat, der in der
ersten Lesung den bundesrätlichen Vorschlag in einigen Punkten angepasst hatte, dem
Nationalrat in der zweiten Beratungsrunde zu, geht das Geschäft definitiv an den
Bundesrat zurück. 70

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.05.2015
DAVID ZUMBACH

Der Bundesrat muss die Teilrevision des Obligationenrechts (OR), mit der sogenannte
Whistleblower, die Unregelmässigkeiten am Arbeitsplatz aufdecken und melden, besser
geschützt werden sollen, definitiv noch einmal überarbeiten. Der Ständerat folgte
diskussionslos dem Nationalrat, der sich anlässlich der Sondersession vom Mai 2015 für
eine Rückweisung der Vorlage ausgesprochen hatte, weil diese, so Nationalrat Jositsch
(sp, ZH) für die RK-NR, viel zu kompliziert formuliert sei. 71

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.09.2015
DAVID ZUMBACH

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Wie erhofft konnte der Ständerat den Erlassentwurf zur Schaffung einer gesetzlichen
Grundlage für die Überwachung von Versicherten, der in Erfüllung einer
Kommissionsinitiative der SGK-SR durch das Kommissionssekretariat erarbeitet worden
war, in der Wintersession 2017 behandeln. Mittels der Kommissionsinitiative war der
Observationsartikel aus der Revision des Allgemeinen Teils des
Sozialversicherungsrechtes (ATSG) herausgenommen worden, um den Prozess zu
beschleunigen. Konrad Graber (cvp, LU) ging dennoch auf die Rückmeldungen aus der
Vernehmlassung des ATSG ein. So wiesen die Vernehmlassungsantworten zwei
Grundstossrichtungen auf: Den Behinderten-  und Arbeitnehmerorganisationen, der SP
und den Grünen gingen die vorgeschlagenen Regelungen zu weit, den Kantonen,
Arbeitgeberorganisationen und bürgerlichen Parteien hingegen nicht weit genug. Ein
ähnliches Muster zeigte sich in der Folge auch in der Ständeratsdebatte zum
Erlassentwurf. Alex Kuprecht (svp, SZ) akzentuierte den Handlungsbedarf, der durch
betrügerisch erworbene Renten in Millionenhöhe entstehe. Er betonte zudem, dass die
im Erlassentwurf aufgeführten Observationen nicht leichtfertig durchgeführt würden,
sondern zahlreiche Verdachtsmomente dazu notwendig seien. Letzterem
widersprachen Hans Stöckli (sp, BE), Paul Rechsteiner (sp, SG) und Géraldine Savary (sp,
VD) vehement: So hätten sich ein Drittel aller bisherigen Observationen als falsch,
unnötig oder nicht zielführend erwiesen. Im neuen Erlass habe das
Kommissionssekretariat die bundesrätliche Vorlage und damit die Möglichkeiten zur
Überwachung erheblich verschärft. Neu sollen auch Tonaufzeichnungen und GPS-
Tracker zur Ergänzung der Überwachung verwendet werden können und die
Überwachung soll auf alle von öffentlichen Orten einsehbaren Bereiche ausgeweitet
werden. 
Die linke Ratsseite kritisierte insbesondere, dass diese Massnahmen zur Anwendung
kämen, bevor ein begründeter Verdacht auf einen Straftatbestand bestehe, also bevor
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die Sozialversicherer Strafanzeige erstatten könnten. Somit erlaube die Revision
strengere Observationsmöglichkeiten für den zivilen Teil eines Vergehens als für den
strafrechtlichen Teil, was der Verhältnismässigkeit zuwiderlaufe. Diese kritische
Meinung zur Reform teilte auch eine Gruppe von vier Staatsrechtlern, welche die
Reform in einem Schreiben aufgrund der vielen Blankettnormen ohne erforderliche
rechtsstaatliche Sicherungen als ausserordentlich problematisch bezeichneten. Stöckli
kritisierte neben dem Erlasstext auch dessen Ausarbeitung: Beim
Nachrichtendienstgesetz habe man „sehr seriös und unter Einbezug aller Eventualitäten
eine rechtsstaatlich korrekte Gesetzgebung vorgenommen”, während hier in kürzester
Zeit Massnahmen geschaffen worden seien, die wesentlich weiter gingen als die
Massnahmen zum Staatsschutz und zur Terrorismusbekämpfung. Zudem sei der
bundesrätliche Vorschlag nach der Vernehmlassung verschärft worden, ohne dass es
nochmals Anhörungen gegeben hätte. Rechsteiner wies überdies auf die
Rechtsungleichheit hin, welche diese Änderungen in Kombination mit der zwei Tage
zuvor abgelehnten Verschärfung der staatlichen Mittel gegenüber Steuerdelinquenten
bewirkten. 
Um diese zahlreichen Bedenken klären zu können, schlug Raphaël Comte (fdp, NE) vor,
die Vorlage an die Kommission zurückzuweisen. Dies lehnten aber zahlreiche
Sprecherinnen und Sprecher ab, da eine Rückweisung zu einer Verzögerung von
mindestens drei Monaten führen und keinen Mehrwert bringen würde. Stattdessen
könnten diese Fragen auch im Plenum geklärt werden. Folglich wurde der Antrag Comte
mit 15 zu 23 Stimmen (bei 5 Enthaltungen) abgelehnt. In der Detailberatung wurde
zuerst geklärt, inwiefern richterliche Bewilligungen für Observationen nötig sein sollen.
Der kleinen Kammer ging der Minderheitsantrag Rechsteiner zu weit, wonach für alle
Observationen neben konkreten Anhaltspunkten auf einen unrechtmässigen
Leistungsbezug sowie der Aussichtslosigkeit oder der unverhältnismässigen
Erschwerung von Abklärungen ohne Observationen auch eine richterliche Genehmigung
vorliegen müsse. Stattdessen folgte sie dem Antrag Caroni (fdp, AR) und verlangte nur
für den Einsatz von technischen Instrumenten zur Standortbestimmung eine
richterliche Bewilligung. Ansonsten sollen Personen mit Direktionsfunktion beim
Versicherungsträger die Berechtigung zur Anordnung von Observationen erhalten. Ein
weiterer umstrittener Punkt betraf die Frage, ob Observationen ausschliesslich im
öffentlich zugänglichen Raum oder in einer weiteren Fassung auch an einer von einem
allgemein zugänglichen Ort frei einsehbaren Stelle erlaubt sein sollen. Stöckli sprach
sich dafür aus, die bestehende Gesetzgebung im Strafprozess zu übernehmen und
damit auch die Vernehmlassungskritik ernst zu nehmen, in der befürchtet worden war,
dass neu auch Observationen im Privatbereich möglich werden würden. Bundesrat
Berset bestätigte jedoch, dass eine weitere Fassung der Regelung die geltende Praxis
kodifiziere, die überdies gemäss Kuprecht auch vom Bundesgericht gestützt worden
war (BGE 8C 272/2011). Folglich entschied sich auch der Ständerat mit 33 zu 10
Stimmen für diese Fassung. Der Bundesrat solle die Anforderungen an mit
Observationen beauftragte Personen definieren können, entschied der Ständerat
abschliessend. In der Gesamtabstimmung zeigten sich die meisten Mitglieder des
Ständerats mit den Änderungen einverstanden und nahmen die Vorlage mit 32 zu 8
Stimmen (bei einer Enthaltung) an. 72

Im Herbst 2018 forderte Andrea Caroni (fdp, AR) mehr Parteiautonomie in den
Sozialversicherungen. Heute würden Dienstleistungserbringende häufig als
unselbständig qualifiziert, auch wenn sich alle Beteiligten einig seien, dass eine
selbständige Erwerbstätigkeit vorliege, kritisierte der Motionär. Zukünftig sollen
Sozialversicherungsträger jedoch bei der Qualifizierung von
Dienstleistungserbringenden – erwähnt werden insbesondere Erwerbstätige auf
digitalen Plattformen, aber auch Personen aus dem traditionellen Dienstleistungssektor
– als selbständig oder unselbständig eine allfällige übereinstimmende Auffassung aller
Beteiligten diesbezüglich mitberücksichtigen. Weiterhin berücksichtigt werden sollen
überdies die organisatorische Einbindung und das unternehmerisches Risiko der
Betroffenen. Der Bundesrat solle folglich die notwendigen
sozialversicherungsrechtlichen Verordnungen entsprechend seinem Bericht vom
November 2017 anpassen, forderte Caroni. Auch der Bundesrat verwies in seiner
Stellungnahme auf den entsprechenden Bericht: Da laufende Abklärungen aufgrund
dieses Berichts sowie im Rahmen eines Postulats der FDP.Liberalen-Fraktion (Po.
17.4087) abgewartet werden sollten, empfahl der Bundesrat die Motion zur Ablehnung. 

In der Wintersession behandelte der Ständerat die Motion Caroni zusammen mit der
Motion Ettlin (cvp, OW; Mo. 18.3937) und dem Postulat Bruderer Wyss (sp, AG; Po.
18.3936). Die kleine Kammer nahm einen Ordnungsantrag Berberat (sp, NE) an und wies

MOTION
DATUM: 12.12.2018
ANJA HEIDELBERGER

01.01.65 - 01.01.23 34ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



die Motion zur Vorprüfung der SGK-SR zu. 73

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Für ein zweifaches Nein setzte sich auch ein linksgrünes Komitee ein, welches die
beiden Vorlagen als unnötig sowie als nicht mit der Rechtsgleichheit vereinbar
erachtete. Nicht in diesem Komitee vertreten war die SP. An ihrem Parteitag Ende
Oktober hatte sie zwar ebenfalls zu beiden Vorlagen die Nein-Parole beschlossen,
allerdings herrschte in der SP Uneinigkeit, wie man die Initiative am besten bekämpfen
solle. Zehn Kantonalparteien (AG, AR, BE, BL, BS, NW, SH, SO, SZ, TG) wichen von der
Parolenfassung der Mutterpartei ab und beschlossen zur Bekämpfung der Initiative ein
Ja zum Gegenvorschlag. Der Zürcher SP-Nationalrat Daniel Jositsch gründete
zusammen mit einer Minderheit aus SP-Parlamentariern ein Nein-Ja-Komitee. 74

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 15.10.2010
ANDREA MOSIMANN

Familienpolitik

Die grosse Kammer lehnte ferner eine Motion Jositsch (sp, ZH) ab, welche die
Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung unter Strafe
stellen wollte. Obwohl die Bundesverfassung und zahlreiche kantonale Verfassungen die
Diskriminierungen im Zusammenhang mit Lebensweise oder sexueller Identität
ausdrücklich verbieten, kann laut Jositsch die Verleumdung von Menschen aufgrund
ihrer sexuellen Orientierung nach geltendem Recht strafrechtlich oftmals nicht verfolgt
werden.  75

MOTION
DATUM: 03.06.2009
ANDREA MOSIMANN

Simplifier la procédure des mariages, tel est le but de la motion déposée par Andrea
Caroni (plr, AR). Elle consiste en deux mesures. La première vise à abolir le délai
d'attente de 10 jours après la fin de la procédure préparatoire et la célébration du
mariage. Ce délai provenant de la coutume de la publication de bans, il ne fait selon le
motionnaire plus sens aujourd'hui. La deuxième mesure consiste en la suppression de
l'obligation de se marier devant deux témoins, qui n'a depuis 1995 plus de justification
juridique. Les personnes souhaitant tout de même se marier devant témoins pourront
continuer à le faire. La motion a été acceptée par le Conseil national lors de la session
d'hiver, par 92 voix contre 86 et 9 abstentions. L'objet avait été repris par Nadine
Masshardt (ps, BE), le député Caroni ayant entre temps été élu au Conseil des Etats. Il
statuera donc sur sa motion lorsque celle-ci passera devant la chambre des cantons. 76

MOTION
DATUM: 14.12.2015
SOPHIE GUIGNARD

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Grundschulen

Im vorangehenden Jahr hatte der Nationalrat die Volksinitiative „Jugend und Musik“ in
Abweichung zum Bundesrat den Bürgerinnen und Bürger zur Annahme empfohlen. Der
Ständerat beschäftigte sich im März des Berichtsjahrs mit dem Geschäft. Aufgrund von
verfassungsrechtlichen Bedenken (kantonale Bildungshoheit im Volksschulbereich)
empfahl die WBK-SR die Initiative zur Ablehnung, stellte jedoch einen Gegenvorschlag
zur Diskussion. Demnach sollte der schulische Musikunterricht in kantonaler
Kompetenz verbleiben. Das Musikschulwesen hingegen sollte einer engeren Begleitung
durch den Bund unterstellt werden. Mit 25 zu neun Stimmen (bei sechs Enthaltungen)
stimmte der Rat dem Gegenentwurf zu. Knapp, mit 15 zu 19 Stimmen unterlag ein
Minderheitsantrag Savary/Fetz (sp, VD/BS), der Volk und Ständen sowohl Initiative als
auch Gegenentwurf zur Annahme empfehlen wollte, mit Präferenz für den
Gegenentwurf in der Stichfrage. Da sich eine längere als die den Räten für die
Behandlung von Volksinitiativen erlaubte Behandlungsfrist abzeichnete, stimmte die
Kleine Kammer gleichzeitig einer entsprechenden Fristverlängerung zu, der sich der
Nationalrat in der Sommersession anschloss. In der verkürzten Vernehmlassung zum
ständerätlichen Gegenentwurf äusserten sich 20 Kantone positiv. Den Initianten ging
dieser jedoch zu wenig weit. Sie stiessen sich insbesondere an der Ausklammerung
jeglicher Bundeskompetenz im Schulbereich und am Fallenlassen der Talentförderung.

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 09.03.2011
SUZANNE SCHÄR
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Gestützt auf die Vorbehalte der Initiantinnen und Initianten präsentierte die WBK-NR
ihrem Plenum in der Folge eine abgeänderte Fassung des ständerätlichen
Gegenvorschlags, welche die musikalische Bildung zur gemeinsamen Aufgabe von Bund
und Kantonen erklärte. Demnach sollte der Bund unter Mitwirkung der Kantone
Grundsätze für den schulischen sowie den ausserschulischen Musikunterricht und die
Begabtenförderung festlegen. Der Rat schloss sich dem Kommissionsantrag deutlich an.
Zudem vermochte sich eine Minderheit Aubert/Jositsch (sp, VD/ZH) durchzusetzen, die
eine Annahme sowohl der Initiative als auch des Gegenentwurfs mit Präferenz für
letzteren empfahl. Die Differenzbereinigung ist für die Frühjahrssession 2012 geplant. 77

Berufsbildung

A partir du récent « Rapport sur l’éducation 2010 » Jositsch (ps, ZH) a constaté une
baisse dangereuse de la formation duale. Par conséquent, il a déposé un postulat, pour
alerter le Conseil fédéral. Plus précisément, le texte demande au gouvernement
d’examiner des mesures capables de maintenir le niveau de qualité de la formation
duale et la proportion de jeunes qui choisissent d’emprunter ce chemin. Ces mesures
doivent être efficaces, même si la baisse démographique entraîne une diminution du
nombre de jeunes qui sortent de l’école obligatoire. Toujours d’après le rapport, une
telle baisse du nombre de jeune qui se sont lancés dans une formation duale pourrait
entraîner de nombreuses entreprises à se retirer du marché des places
d’apprentissage. De son côté, le Conseil fédéral a estimé que les demandes présentées
par ce postulat étaient déjà satisfaites. Alors qu’il a reconnu l’importance de la
formation professionnelle pour l’économie suisse, le gouvernement a rappelé que la loi
sur la formation professionnelle (LFPr) a mis en place des mesures qui doivent
empêcher un déséquilibre sur le marché des places d’apprentissage. Par conséquent,
le Conseil fédéral a proposé de rejeter ce postulat. Quant au Conseil national, il a
décidé d’adopter ce postulat à 149 voix contre 33. 78

POSTULAT
DATUM: 10.06.2012
GUILLAUME ZUMOFEN

Daniel Jositsch (sp, ZH) forderte, dass die Nachdiplomstudien der höheren Fachschulen
weiterhin mit der für sie wichtigen eidgenössischen Anerkennung rechnen können.
Hintergrund seines Vorstosses war ein Vorentwurf zum Weiterbildungsgesetz, in
welchem die Aufhebung der eidgenössischen Anerkennung dieser Titel vorgeschlagen
worden war.
Der Bundesrat beantragte, das Geschäft und ebenso das gleichlautende Postulat von
Ständerätin Brigitte Häberli-Koller (cvp, TG; Po. 12.3415) anzunehmen, die Frage der
Anerkennung der Nachdiplomstudien der höheren Fachschulen aber gesondert vom
Weiterbildungsgesetz zu behandeln. 
Im Herbst 2012 nahmen der Nationalrat das Postulat Jositsch und der Ständerat das
Postulat Häberli-Koller an. 79

POSTULAT
DATUM: 28.09.2012
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Bundesrat verabschiedete im November 2013 den Bericht «Gezielte Förderung und
Unterstützung von Jugendlichen mit unterschiedlichen Begabungspotenzialen an der
Nahtstelle I und in der Berufsbildung». Der Bericht bot in Erfüllung der Postulate Ingold
(evp, ZH; Po. 10.3738), Jositsch (sp, ZH; Po. 11.3483), Müri (svp, LU; Po. 11.4007) und
Schilliger (fdp, LU; Po. 13.3311) einen Überblick über Angebote, Massnahmen und
Instrumente zur Förderung und Unterstützung von Schülerinnen und Schülern beim
Eintritt in die Berufsbildung und während der Ausbildungszeit. Im Fokus standen dabei
einerseits Fördermassnahmen, die sich gezielt an Jugendliche mit hohem
Leistungspotenzial richteten. Andererseits wurden auch die unterstützenden
Massnahmen aufgezeigt, welche die Verbundpartner (Bund, Kantone und
Organisationen der Arbeitswelt) für Jugendliche mit schulischen, sozialen oder
sprachlichen Schwierigkeiten aufgebaut hatten. Auf dieser Grundlage formulierte der
Bundesrat Empfehlungen mit dem Ziel, das bisherige Engagement zu verstärken und das
bestehende Instrumentarium gezielt zu ergänzen. 80

BERICHT
DATUM: 29.11.2013
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Im November 2013 veröffentlichte der Bundesrat den Bericht «Gezielte Förderung und
Unterstützung von Jugendlichen mit unterschiedlichen Begabungspotenzialen an der
Nahtstelle I und in der Berufsbildung» in Erfüllung des Postulats Jositsch (sp, ZH). 81

BERICHT
DATUM: 29.11.2013
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Bundesrat erachtete das Postulat Jositsch (sp, ZH) mit der Veröffentlichung des
Berichts «Gezielte Förderung und Unterstützung von Jugendlichen mit
unterschiedlichen Begabungspotenzialen an der Nahtstelle I und in der Berufsbildung»
als erfüllt und beantragte dessen Abschreibung. Der Nationalrat stimmte der
Abschreibung im Sommer 2014 zu. 82

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 02.06.2014
BERNADETTE FLÜCKIGER

Das WBF revidierte die Verordnung vom 11. September 2017 über Mindestvorschriften
für die Anerkennung der Bildungsgänge und Nachdiplomstudien der höheren
Fachschulen, welche die eidgenössische Anerkennung von Nachdiplomstudien der
höheren Fachschulen gewährleistet. Die neue Verordnung trat am 1. November 2017 in
Kraft. Der Bundesrat beantragte in der Folge, die beiden gleichlautenden Postulate
Jositsch (sp, ZH; Po. 12.3428) und Häberli-Koller (cvp, TG; Po. 12.3415) abzuschreiben.
Der Nationalrat resp. der Ständerat kamen dieser Aufforderung im Sommer 2018 nach,
indem sie den Bericht über die Motionen und Postulate 2017 guthiessen. 83

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 01.11.2017
BERNADETTE FLÜCKIGER

Hochschulen

Depuis 2002, la loi sur la formation professionnelle (LFPr) tient compte, dans son
chapitre sur la formation continue, des études post-diplôme. Cette filière des écoles
supérieures, Etudes post-diplôme (EPD ES), est sacrée par un titre reconnu par la
Confédération. Néanmoins, le Conseil fédéral a proposé de supprimer la
reconnaissance et la protection des titres de master postgrade. Il a invoqué l’illisibilité
et la confusion qui règnent au niveau de ces titres. Le gouvernement a plus
particulièrement remis en question les mentions « reconnu par la Confédération » et
« protégé par la Confédération » qui laissent penser que les études de master
postgrade sont réglementées, examinées ou encore subventionnées par la
Confédération, ce qui n’est pas le cas. Cette erreur de perception pourrait selon lui
provoquer une concurrence déloyale envers les diplômes véritablement reconnus. Pour
faire face à cette volonté, Häberli-Koller (cvp, TG) au Conseil des Etats, puis Jositsch
(ps, ZH) au Conseil national ont déposé chacun un postulat qui entend pousser la
Confédération à continuer de reconnaître les études post-diplôme des écoles
supérieures. Selon les auteurs des postulats, une modification aurait de lourdes
conséquences pour la qualité du pôle économique suisse. En effet, les écoles
supérieures seraient d’une part amputées de leur second niveau, restreignant du coup
l’attrait pour de telles filières. D’autre part, les personnes en possession de ce diplôme
verraient leur titre largement dévalorisé. Les deux chambres responsables du dépôt des
postulats les ont déjà adoptés. Dans la même optique, une motion et un postulat ont
demandé le maintien de la reconnaissance et de la protection des titres de master
postgrade des HES. Déjà acceptée par le Conseil des Etats en 2011, la motion de
Bischofberger (pdc, AI) a donc été adoptée par le Conseil national par 142 voix contre
16. Dans la foulée, le postulat de la CSEC-CN sur la protection des titres délivrés par les
filières formelles, y compris les masters postgrades des HES, a lui aussi été accepté par
le Conseil national. 84

MOTION
DATUM: 28.05.2012
GUILLAUME ZUMOFEN

Parteien, Verbände und Interessengruppen
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Parteien

Grosse Parteien

Weil die Tessiner FDP eine Amtszeitbeschränkung von 16 Jahren für Volksvertreter
kennt, hätte Fulvio Pelli (TI) eigentlich nicht mehr zu den Nationalratswahlen antreten
dürfen. Die Statuten sehen allerdings Sonderbewilligungen vor, die dem
Parteipräsidenten und Aushängeschild der Tessiner FDP vom Parteivorstand auch
gewährt wurden. Pelli selber kündigte an, solange im Nationalrat zu bleiben, wie er
Präsident sei. Er war aufgrund der gehäuften Niederlagen seiner Partei bei kantonalen
Wahlen und der intransparenten Kommunikation in seiner Funktion als
Verwaltungsratspräsident bei der Tessiner Kantonalbank auch in der Südschweiz nicht
unumstritten. Seine äusserst knappe Wiederwahl in den Nationalrat – 54 Stimmen
verhalfen ihm dazu – liess die Kritiker ebenfalls nicht verstummen. Pelli selber gab nach
der Niederlage bei den eidgenössischen Wahlen bekannt, im April 2012 sein Amt
abzugeben. Dies habe er bereits vor zwei Jahren beschlossen. Als potentielle
Nachfolgerinnen und Nachfolger wurden Karin Keller-Sutter (SG), Philipp Müller (AG),
Christian Wasserfallen (BE), Ruedi Noser (ZH) und Andrea Caroni (AR) ins Spiel gebracht.
Keller-Sutter kündigte früh an, dass für sie das Amt als Parteipräsidentin mit jenem als
Ständerätin unvereinbar sei. Eine Findungskommission wurde im Dezember eingesetzt
und als Wahltermin der 21. April 2012 festgelegt. 85

PARTEICHRONIK
DATUM: 28.12.2011
MARC BÜHLMANN

Nach sieben Amtsjahren gab Fulvio Pelli (TI) am 21. April die Präsidentschaft der FDP
ab. Karin Keller-Sutter (SG) wäre als Nachfolgerin zuoberst auf der Wunschliste
gestanden, da sie aus der Deutschschweiz stammt, ein nationales Profil und die nötige
Konsenskompetenz aufweise, die es für dieses Amt brauche. Die St. Galler Ständerätin
sagte jedoch ab, weil für sie das Präsidialamt nicht mit dem Ständeratsmandat
vereinbar sei. Mit Ruedi Noser (ZH), Philipp Müller (AG), dem Vizepräsidenten Vincenzo
Pedrazzini (SZ), Andrea Caroni (AR), Martin Schmid (GR), Christian Wasserfallen (BE)
oder Pankraz Freitag (GL) wurden in der Presse einige mögliche Namen genannt, die
Findungskommission klagte jedoch über eine eigentliche Kandidatenflaute und
zahlreiche Absagen. Anfang März stellte die Kommission dann mit Pankraz Freitag (GL)
und Philipp Müller (AG) zwei unterschiedlich profilierte Papabili vor, die sich an
verschiedenen Hearings in den Kantonen präsentieren mussten. Dem medial besser
bekannten und in Bern auch besser vernetzten Müller wurden in der Presse die
besseren Chancen eingeräumt: Dem gelernten Gipser wurde eher zugetraut, aus der
FDP wieder eine Volksbewegung zu machen als dem von Wirtschaftskreisen
unterstützte Glarner Mathematiklehrer. Müller hatte sich allerdings in der Romandie
aufgrund seiner dezidierten und harten Asylpolitik nicht viele Freunde geschaffen. Zu
einer Kampfwahl kam es jedoch nicht, da sich Freitag Mitte März als Kandidat
zurückzog. Müller wurde am 22. April schliesslich ohne Gegenstimme mit 330 zu 0
Stimmen gewählt. Pelli wurde an derselben Abgeordnetenversammlung in Bern für seine
Leistungen für die FDP mit stehenden Ovationen geehrt. Zwar habe er den
Wählerschwund nicht aufhalten können, es sei ihm aber gelungen, interne
Grabenkämpfe zu lindern. Darüber hinaus dürfe die Fusion mit den Liberalen als Erfolg
verbucht werden. Die künftigen Erfolge der FDP würden auch eine Ernte von Pellis
Wirken sein. Müller startete mit einer eigentlichen Tour de Suisse in sein Präsidium.
Nach einigen Wochen mussten auch seine Kritiker anerkennen, dass der Neue für viel
Schwung und eine grössere Nähe zur Basis sorge. 86

PARTEICHRONIK
DATUM: 07.11.2012
MARC BÜHLMANN

Mitte November kürte die Bundeshausfraktion die Kandidierenden für das zweite
Vizepräsidium in beiden Parlamentskammern. 2016 wird die FDP den Vorsitz im
Stände- und im Nationalrat innehaben. Die von einer Fraktion vorgeschlagenen
Kandidierende werden im Normalfall gewählt und rücken vom zweiten Vize- zum ersten
Vizepräsident bzw. vom ersten Vize- zum Präsidenten auf. Um das Amt im Nationalrat
bewarben sich Christa Markwalder, Christian Wasserfallen und Andrea Caroni, während
für die kleine Kammer einzig die Kandidatur von Raphaël Comte anstand. Das
Ständeratsamt wäre eigentlich für den allerdings kurz zuvor verstorbenen Pankraz
Freitag vorgesehen gewesen. Nominiert wurden schliesslich Markwalder und Comte. 87

PARTEICHRONIK
DATUM: 17.11.2013
MARC BÜHLMANN
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Obwohl man in der FDP den Lead des Nein-Lagers nicht übernehmen wollte, trat
schliesslich mit Andrea Caroni (fdp, AR) ein junges Aushängeschild die Führung der
Kampagne gegen die Pädophileninitiative an. Caroni stellte ein überparteiliches
Komitee zusammen, um den Rechtsstaat zu verteidigen. Die Initiative verletzte den
Grundsatz der Verhältnismässigkeit, und der Automatismus sowie die fehlende
Abstufung nach der Schwere einer Tat seien mit rechtsstaatlichen Ideen nicht
vereinbar. Das Engagement war mutig, da ein Einstehen gegen die von Parteipräsident
Philipp Müller als „unappetitliches Geschäft“ bezeichnete Initiative kaum Lorbeeren
versprach. Allerdings gewannen Caroni und seine Partei damit durchaus an Profil. 88

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 16.03.2014
MARC BÜHLMANN

1) AB NR, 2009, Beilagen III, S. 872; AB NR, 2009, Beilagen VI, S. 352 f.; AB NR, 2009, S. 1008; AB NR, 2009, S. 1009; AB NR,
2009, S. 1015; AB SR, 2009, S. 965 f.; Bund, 21.3.09; NZZ, 26.3.09
2) AB NR, 2009, S. 1010; AB SR, 2009, S. 1292; BaZ, 25.4.09
3) BBl, 2011, S. 7993; Mo. 08.3806; Mo. 08.3930
4) AB NR, 2012, S. 1263 ff.; AB NR, 2012, S. 2278 f.; AB SR, 2012, S. 1152 f.; AB SR, 2012, S. 1258; BBl, 2012, S. 5609 ff.
5) AB NR, 2013, S. 1211; AB NR, 2013, S. 898 ff.; AB SR, 2013, S. 185 f.; AB SR, 2013, S. 648; Mo. 08.3806; Mo. 08.3930
6) AB NR, 2013, S. 1371 ff.
7) AB NR, 2013, S. 2196 ff.
8) NZZ, 20.5.14.; Presse vom 19.5.14
9) AB NR, 2014, S. 2310 ff. 
10) AB NR, 2015, S. 568; AB SR, 2015, S. 1049 f.; Kommissionsbericht RK-SR vom 13. August 2015
11) AB NR, 2016, S. 546; Kommissionsbericht RK-NR vom 25.02.2016
12) AB NR, 2018, S. 2208; Kommissionsbericht RK-NR vom 25.10.18 (12.463 u.a.)
13) AB NR, 2021, S. 573 ff.; AB NR, 2021, S. 589 ff.; AB NR, 2021, S. 608 ff.; NZZ, 19.3.21
14) AB NR, 2021, S. 651; Kommissionsbericht RK-NR vom 15.1.21
15) AB NR, 2013, S. 1184; AB SR, 2013, S. 585 f.; NZZ, 3.4.13; Po. 13.3226
16) AB NR, 2014, S. 541
17) AB NR, 2018, S. 1391 ff.; AB NR, 2018, S. 1770; AB SR, 2018, S. 801; NZZ, 29.9.18
18) AB NR, 2013, S. 1746
19) AB NR, 2014, S. 540; Po. 13.4045 
20) BBl, 2016, S. 2918; Bericht BR vom 5.6.15; TA, 6.6.15
21) BBl, 2016, S. 2918
22) LT, 19.9.14; Blick, 20.9.14
23) AB NR, 2015, S. 2323ff.; TA, 9.11., 18.11., 23.11.15; AZ, TA, 1.12.15; AZ, BZ, Blick, LT, TG, 2.12.15; NZZ, 3.12.15; BaZ, NZZ, 4.12.15;
AZ, BaZ, TA, 5.12.15; SO, SoZ, 6.12.15; SGT, TA, 7.12.15; LT, TA, 8.12.15; BaZ, Blick, LZ, NZZ, SGT, TA, 9.12.15; AZ, BaZ, Blick, CdT,
LT, LZ, NZZ, TA, WW, 10.12.15; AZ, Blick, LZ, NZZ, 11.12.15; SO, 13.12.15; WW, 17.12.15; TG, 18.12.15
24) AB NR, 2018, S. 114 f.
25) Pa.Iv. 11.448 (Berberat): AB SR, 2012, S. 235 ff.; Pa.Iv. 12.401 (Minder); AB SR, 2012, S. 836 ff.; Mo. 11.4029: AB NR, 2012, S.
536; AB SR, 2012, S. 971 ff.; Medienmitteilung BR vom 30.11.12; NZZ, 31.1.12; SGT und NLZ, 10.3.12; SGT, 1.5.12; TA, 21.9.12;
Presse vom 25.9.12; NZZSO, 28.10.12; NZZ, 28.11.12.
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